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Amtliches mitteilungsblAtt

mArkt PfAffenhofen a.d.roth
gemeinde holzheim

Verwaltungsgemeinschaft

Abwasserzweckverband „mittleres rothtal“ Pfaffenhofen

Notrufnummern

Notruf, Feuerwehr 112 (kostenlos)

Polizei   110 (kostenlos)

Ärztlicher 
Bereitschaftsdienst  116 117 
Die kostenlose Rufnummer für ärztliche 
Hilfe außerhalb der Praxisöffnungszeiten.

Zahnärztlicher Notfalldienst
Eine Abfrage der diensthabenden Zahn-
arztpraxen ist unter 
www.notdienst-zahn.de möglich

Krankentransport 0 82 82 - 19 222

Termine

28.06.2023
Gemeinderatssitzung Holzheim

Öffnungszeit Tafelladen: 
Mittwoch und Freitag 

von 15.00 bis 17.00 Uhr.
Zutritt für maximal vier Personen.  
Abstand zwischen den einzelnen 

Personen mindestens 1, 5 m.
Tragen eines Mundnasenschutzes  

ist Pflicht.

Der Musikverein Kadeltshofen e. V. lädt zum Dorffest im

Pfarrgarten ein

Samstag, 24. Juni 2023

19:00 Uhr Bieranstich und anschließende Unterhaltung mit dem
Musikverein Nersingen

Sonntag, 25. Juni 2023

08.45 Uhr Festgottesdienst im Pfarrgarten, musikalisch gestaltet vom
Chor „Oktavia“

10.00 Uhr Frühschoppen und anschließend Mittagstisch mit dem
Musikverein Regglisweiler

Nachmittags Kaffee und Kuchen

14.00 Uhr Jugendinfo im Proberaum des MVK –
Instrumente ausprobieren / Infos zur Ausbildung / 
Infos zur Jugendkapelle

17.00 Uhr Festausklang mit der Musikkapelle Eintracht Autenried

Am Nachmittag wird für unsere jungen Gäste von der
Landjugend Kadeltshofen eine Spielstraße aufgebaut.

Das Dorffest findet bei jeder Witterung statt.

Wir wünschen allen Besuchern gesellige Stunden auf unserem Dorffest.

Ihr Musikverein Kadeltshofen e. V.
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BÜRGERSERVICE

Rathäuser Öffnungszeiten:
Eine große Anzahl an Dienstleistungen kann auch ohne per-
sönliches Erscheinen erledigt werden. Bitte erkundigen Sie sich 
hierzu auf den Homepages www.markt-pfaffenhofen.de und 
www.holzheim-nu.de 
Besten Dank für Ihr Verständnis.

Pfaffenhofen
Montag bis Freitag     9 - 12 Uhr
Mittwoch zusätzlich  15 - 17 Uhr 
Donnerstag zusätzlich  15 - 18 Uhr 
T 07302 96 00-0 · F 07302 96 00-96
rathaus@vg-pfaffenhofen.de · www.markt-pfaffenhofen.de

Holzheim
Öffnungszeiten (neu ab 1. Dezember 2022):
Montag     8 - 13 Uhr
Montag zusätzlich  16 - 18 Uhr
Dienstag und Donnerstag   9 - 12 Uhr
Mittwoch   16 - 18 Uhr
Dienststunden Bürgermeister:
Sprechstunde Bürgermeister nach vorheriger Telefonvereinbarung
T 07302 63 83 · F 07302 7 59 
info@holzheim-nu.de · www.holzheim-nu.de

Abwasserzweckverband „Mittleres Rothtal“ Pfaffenhofen
Kläranlage: T 07302 91 95 51

Zweckverband zur Wasserversorgung  
„Rauher-Berg-Gruppe“
Wasserwerk: T 07302 51 94 oder 0160 5 35 52 16

„Pfaffenhofen hilft“ 
Spendenkonten: 
VR-Bank Neu-Ulm eG:
IBAN DE19 7306 1191 0003 2999 96 · BIC GENODEF1NU1

Sparkasse Neu-Ulm-Illertissen: 
IBAN DE24 7305 0000 0430 9036 66 · BIC BYLADEM1NUL 
Bitte geben Sie im Verwendungszweck Ihre Anschrift für die 
Spendenbescheinigung an, die Bescheinigung erhalten Sie ohne 
Aufforderung zum Jahresende.

„Holzheim hilft“ 

Spendenkonto: 
VR-Bank Neu-Ulm eG:
IBAN DE 82 7306 1191 0003 6461 22 · BIC GENODEF1NU1
Bitte geben Sie im Verwendungszweck Ihre Anschrift für die 
Spendenbescheinigung an, die Bescheinigung erhalten Sie ohne 
Aufforderung zum Jahresende.

Gemeindebücherei (Schulstr. 21)
T 07302 92 26 40 8

Öffnungszeiten (nicht in den Ferienzeiten)
Dienstag, Mittwoch und Donnerstag
09.30 Uhr bis 12.30 Uhr, 15.00 Uhr bis 18.00 Uhr

Apotheken-Notdienst
0800 002 28 33 (aus dem Festznetz kostenlos)
22 8 33 (per Handy, max. 69 Cent/Minute)

Öffnungszeiten der Deponien 
Markt Pfaffenhofen
Wertstoffhof in Pfaffenhofen (ganzjährig)
Freitag von 15 Uhr – 18 Uhr (April - Oktober)
Freitag von 14 Uhr – 17 Uhr (November - März)
Samstag von  9 Uhr – 12 Uhr

Die Gebühr für die Entsorgung von selbst angeliefertem  
Bauschutt beim Wertstoffhof beträgt bei 250 kg 25,00 1. Die 
Mindestgebühr pro Anlieferung (max. 250 kg pro Bauvorhaben)
beträgt bei Mengen bis zu 25 kg 2,50 1.

Öffnungszeiten der Grüngutdeponie Berg
vom 01.01. bis 28./29.02.
Jeden ersten und dritten Samstag im Monat von 14 - 16 Uhr 

vom 01. bis 23.03.
Jeden Samstag im Monat
von 9 Uhr bis 12 Uhr und von 14 Uhr bis 16 Uhr

vom 24.03. bis 31.10.
Mittwoch von 15 Uhr bis 18 Uhr
Freitag von 15 Uhr bis 18 Uhr
Samstag von 9 Uhr bis 12 Uhr und von 14 Uhr bis 16 Uhr

vom 01.11. bis 30.11.
Jeden Samstag im Monat
von 9 Uhr bis 12 Uhr und von 14 Uhr bis 16 Uhr

vom 01.12. bis 31.12.
Jeden ersten Samstag im Monat von 14 Uhr bis 16 Uhr

Witterungsbedingte Änderungen der Öffnungszeiten werden 
vorbehalten. Bitte daher die Veröffentlichungen beachten.

Öffnungszeiten 
Grüngut und Wertstoffhof Gemeinde Holzheim

Samstag: 09:00 – 12:00 und 14:00 – 16:00 Uhr 
  Dezember bis Februar nur ungerade Woche

Mittwoch:  16:00 – 18:00 Uhr April – Oktober
  15:00 – 17:00 Uhr November
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VERWALTUNGSGEMEINSCHAFT

Sprechtag der Notare in Pfaffenhofen

Liebe Notariatskunden aus dem Bereich Pfaffenhofen/Holzheim!

Unser Sprechtag findet jeden Donnerstagnachmittag ab  
14:00 Uhr im Gebäude des Rathauses statt (Kirchplatz 6,  
(Sitzungssaal 1 OG), 89284 Pfaffenhofen).

Wir bitten um vorherige Terminvereinbarung mit unserer Kanzlei 
Insel 2 (Brückenhaus), 89231 Neu-Ulm
Telefon 0731/974500 oder E-Mail: info@notare-lutz-weber.de

Herzlichst, Ihre Notare Dr. Alexander Lutz und Stefanie Weber

Notdienst der Apotheken

Samstag, 24.6.2023
Rothtal-Apotheke
07343 / 921450
Untere Str. 5
89290 Buch

Sonntag, 25.6.2023
Iller-Apotheke
07303 / 7233
Hauptstr. 24
89257 Illertissen

Gemeindebücherei

Liebe Leser,
Sommerlesestoff für Sie:

- Riley, L.: "Atlas - Die Geschichte von Pa Salt" (Roman)
- Seethaler, R.:" Das Cafe ohne Namen" (Roman)
- Suter, M.: "Melody" (Roman)
- Garmus, B.:"Eine Frage der Chemie" (Roman)
- Jebens, F.:"Immer am Meer entlang" (Roman)
- Oetker, A.: "Mittwochs am Meer" (Roman)
- Bonetto, A.: "Abschied auf italienisch" (Ligurien-Krimi)
- Jansson, A.:" Leichenschilf"(schwedischer Thriller)
- McCulloch, A.:"Der Aufstieg" (Thriller)

... außerdem gibt es in der Bücherei auch eine gute Auswahl an 
Reiseführern, Radwanderführern und Karten!

auf Ihren Besuch freut sich:
Kerstin Hauke 

Öffnungszeiten
Dienstag 09.30 Uhr bis 12.30 Uhr, 15.00 Uhr bis 18.00 Uhr
Mittwoch 09.30 Uhr bis 12.30 Uhr, 15.00 Uhr bis 18.00 Uhr
Donnerstag  09.30 Uhr bis 12.30 Uhr, 15.00 Uhr bis 18.00 Uhr

MARKT PFAFFENHOFEN

Marktgemeinderatssitzung

am Donnerstag, 29. Juni 2023 um 19:30 Uhr
findet im Sitzungssaal Pfaffenhofen,

Kirchplatz 6, 89284 Pfaffenhofen an der Roth
eine öffentliche Sitzung des Marktgemeinderates statt.

Tagesordnung

1.  Stellungnahme zur informellen Anhörung Windenergie in der 
Region Donau-Iller durch den Regionalverband Donau-Iller

2.  Erstmalige Erhöhung der Umlage der Kommunen ab 2024 ff. 
zur Weiterfinanzierung des Vereins Regionalentwicklung 
Landkreis Neu-Ulm e.V.

3.  Beratung und Beschlussfassung: Anpassung der Pachtzinsen 
für verpachtete Grundstücke

4.  Beratung und Beschlussfassung: Erschließung des Wohnbau-
gebietes Nord-Ost 1 in Pfaffenhofen - Vergabe der Bauleis-
tungen -

5.  Beratung und Beschlussfassung: Erschließung des Wohnbau-
gebietes Nord-Ost 1 in Pfaffenhofen - Vergabe der Straßen-
beleuchtungsarbeiten -

Zu dieser Sitzung ist die Bürgerschaft recht herzlich eingeladen.

Pfaffenhofen, den 20.06.2023

Dr. Sebastian Sparwasser
Erster Bürgermeister

Verlag:
NAK GmbH & Co. KG
Frauenstraße 77
89073 Ulm
T 0731 156 681 · F 0731 156 684
nak.ulm@n-pg.de
www.nak-verlag.de

Herausgeber: 
Verwaltungsgemeinschaft Pfaffenhofen
Kirchplatz 6
89284 Pfaffenhofen
T 07302 96 00-0 · F 07302 96 00-96
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Markt Pfaffenhofen: Dr. Sebastian Sparwasser
1. Bürgermeister oder seine Vertreter im Amt 
(Amtlicher Teil)
Gemeinde Holzheim: Thomas Hartmann
1. Bürgermeister oder seine Vertreter im Amt  
(Amtlicher Teil)

Pater Jonas Schreyer, T 07302 9 60 60
(katholische Kirchennachrichten)

Pfarrer Andreas Erstling, Weißenhorn, T 07309 35 68
(evangelische Kirchennachrichten)

Verantwortlich für die Vereinsnachrichten sind die  
jeweiligen Vereine und Organisationen.

Verantwortlich für den Anzeigenteil:
Stefan Schaumburg
Frauenstraße 77
89073 Ulm
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Südwest Presse Media Service GmbH
Druckstandort Münsingen
Gutenbergstraße 1
72525 Münsingen
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Bericht aus der Bau- und Umweltausschusssitzung

Am 12. Juni fand im Sitzungssaal des Rathauses eine Sitzung 
des Bau- und Umweltausschusses statt. Nach Begrüßung und 
Eröffnung wurde in Top 1 über die Umnutzung von Geschäfts- in 
Wohnfläche auf dem Grundstück Flur-Nr. 335/10 in Pfaffenho-
fen beraten. Laut der Planunterlagen soll ein Teil der Geschäfts-
flächen künftig zur Wohnnutzung umfunktioniert werden. Der 
Umnutzung wurde das gemeindliche Einvernehmen erteilt.

In Top 2 wurde über die Nutzungsänderung und den Umbau  
eines Bestandsgebäudes zu einer zweiten Wohneinheit auf dem 
Grundstück Flur-Nr. 13 in Niederhausen beraten. Das bestehen-
de landwirtschaftliche Gebäude soll äußerlich nicht verändert 
werden. Im Innenbereich sollen einige nichttragende Wände 
eingezogen werden. Zudem werden auf dem Grundstück die  
erforderlichen Stellplätze nachgewiesen. Der Bau- und Umwelt-
ausschuss beschloss die Nutzungsänderung und erteilte das 
gemeindliche Einvernehmen.

In Top 3 wurde über den Neubau eines Einfamilienhauses mit 
Doppelgarage auf dem Grundstück Flur-Nr. 36 in der Gemarkung 
Kadeltshofen beraten. Das Vorhaben befindet sich gemäß Flä-
chennutzungsplan im Außenbereich. Geplant ist der Bau eines 
zweigeschossigen Wohnhauses. Der Bau- und Umweltausschuss 
erteilte dem Vorhaben das gemeindliche Einvernehmen.

In Top 4 wurde über die Stellungnahme zur informellen Anhö-
rung zur Teilfortschreibung des Regionalplans „Nutzung der 
Windkraft“ beraten. Seit 2015 ist die 5. Teilfortschreibung des 
Regionalplans „Nutzung der Windkraft“ in Kraft. Dieser soll nun 
erneut fortgeschrieben werden. Ziel ist, mindestens einen Flä-
chenanteil von 1,8 % der Regionsfläche für die Windenergie zu 
sichern. Dies entspricht den Vorgaben des Bundes, die in dem 
seit 01.02.2023 in Kraft befindlichen, Windenergieflächenbe-
darfsgesetz (WindBG) für die Bundesländer Baden-Württemberg 
und Bayern festgeschrieben sind. Vom 15. Mai 2023 bis zum  
14. Juli 2023 findet ein informelles Beteiligungsverfahren für 
die Kommunen der Region statt. Gegenstand der Beteiligung 
sind neu erarbeitete Suchraumkarten. Diese Karten zeigen die 
regionalen Flächen (Suchräume), die nach Ausschluss einer 
Reihe nicht für die Windenergienutzung geeigneter Bereiche 
übrig geblieben sind. Es handelt sich noch nicht um geplante 
Gebiete für Vorranggebietsfestlegungen im Regionalplan, son-
dern lediglich um Bereiche, innerhalb derer Gebiete zur Festle-
gung als Vorranggebiete für die Windenergie gesucht werden 
sollen. Bisher sind 0,4 % der Regionsfläche für Windenergie 
vorgesehen. Der Bau- und Umweltausschuss Pfaffenhofen be-
schloss, folgende Teilflächen als ungeeignet für ein Windvor-
ranggebiet an den Regionalverband zu melden: das Wasser-
schutzgebiet in Volkertshofen inkl. voraussichtlicher Erweiterung 
sowie das Wasserschutzgebiet nördlich von Kadeltshofen, die 
Erweiterung des Gewerbegebiet nördlich des bestehenden Ge-
werbegebiets, alle für Wohnbauflächen vorgesehene Bereiche 
entsprechend des FNP, entstehende Wohnhäuser im Außenbe-
reich und den Modellflugplatz zwischen Pfaffenhofen und  
Hirbishofen. Auch die Bodendenkmalkarten sollen in die Mel-
dung einfließen.

In Top 5 wurde über den Neubau einer Heizzentrale zur kom-
munalen Versorgung auf dem Grundstück Flur-Nr. 852 in der 
Gemarkung Beuren beraten. Auf dem bestehenden Parkplatz soll 
eine Heizzentrale entstehen mit zwei Pufferspeichern mit einer 
Höhe von 14,50 m. Zudem ist ein Container für die Heizzentrale, 

Projekthomepage zum Thema Windkraft in Pfaf-
fenhofen

Auf dem Höhenrücken zwischen den Ortschaften Pfaffenhofen, 
Berg, Beuren und Raunertshofen ist im Regionalplan Donau-Il-
ler seit 2015 ein Vorranggebiet für Windenergie ausgewiesen. 
Der Markt Pfaffenhofen hat sich dazu entschlossen, die Umset-
zung der Windkraft im Gemeindegebiet im Sinne der Bürger ak-
tiv begleiten und mitgestalten zu wollen und hat sich deshalb 
im Sommer des vergangenen Jahres für das Programm „Auf-
wind“ der Staatsregierung beworben. Seither wird die Marktge-
meinde in allen Belangen rund um die Windenergie durch einen 
sog. „Windkümmerer“ beratend unterstützt. Zur Umsetzung des 
Vorhabens wurde im Laufe der vergangenen Monate zudem ein 
Auswahlverfahren für einen geeigneten Projektträger lanciert. 
Im März 2023 fasste die Marktgemeinde den Beschluss, die Ven-
Sol Neue Energien GmbH aus Babenhausen bei dem Vorhaben 
zum Bau von Windenergieanlagen im Vorranggebiet in Pfaffen-
hofen zu unterstützen. Grundlegendes Ziel ist, dass im Falle 
einer erfolgreichen Umsetzung die Bürgerinnen und Bürger an 
den Windenergieanlagen möglichst umfassend beteiligt werden. 
Dies soll etwa durch finanzielle Beteiligungsmöglichkeiten, ei-
nen vergünstigten Stromtarif und die Sektorkopplung mit einem 
Wärmenetz erfolgen. Zudem soll die Bürgerschaft über das Pro-
jekt und die Windenergie im Allgemeinen umfassend informiert 
werden. Hierzu hat Vensol nun eine Projekthomepage ins Leben 
gerufen. Unter diesem Link können Sie sich über den aktuellen 
Planungsstand zu den Windenergieanlagen informieren: 

www.windenergie-pfaffenhofen.de.

Vollzug der Straßenverkehrsordnung (StVO)
Dorffest Kadeltshofen

Während des Dorffestes in Kadeltshofen wird die Kadeltshofener 
Ortsstraße im Bereich der Hausnummer 14 in der Zeit von Sams-
tag, 24.06.2023, 08.00 Uhr bis Sonntag, 25.06.2023, 00.00 Uhr 
für den Gesamtverkehr gesperrt.

Die Anordnung tritt mit Aufstellung der Verkehrszeichen in 
Kraft.

Wir bitten die Anlieger um Verständnis für diese Maßnahme.

Vollzug der Straßenverkehrsordnung (StVO)
Käppelesfest in Diepertshofen

Während der oben genannten Veranstaltung wird die Dieperts-
hofener Straße zwischen Hausnummer 21 und Hausnummer 8 im 
vom 01.07.2023, 8.00 Uhr bis 02.07.2023, 22.00 Uhr für den 
Gesamtverkehr gesperrt.

Die Anordnung tritt mit Aufstellung der Verkehrszeichen in 
Kraft.

Wir bitten die Anlieger um Verständnis für diese Maßnahme.
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ein Container für die Technik sowie ein Hackschnitzellager ge-
plant. Der Bau- und Umweltausschuss erteilte dem Vorhaben 
das gemeindliche Einvernehmen. Die nächste Sitzung des Bau- 
und Umweltausschusses findet am 17. Juli im Rathaus Pfaffen-
hofen statt.

„Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger“,

der Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises Neu-Ulm sammelt 
wieder

Problemmüll.

Wie in den Jahren zuvor sind mobile Sammelstationen im gan-
zen Landkreis unterwegs, um Ihren Problemmüll entgegenzu-
nehmen.

Bitte werfen Sie keinen Problemmüll in die Mülltonne, sondern 
geben Sie diesen bei der Sammelstation ab. 

Markt Pfaffenhofen 
Samstag 17.06.2023

Auf dem Wertstoffhof / Parkplatz vor dem Wertstoffhof 
zwischen 08:00 Uhr und 09:30 Uhr 

Angenommen werden in haushaltsüblichen Mengen kosten-
los:

• Säuren, Laugen, Salze, Pflanzenschutzmittel, Schädlingsbe-
kämpfungsmittel

• Altmedikamente (ohne Kartonverpackung), Farb- und Lack-
reste (flüssig)

• Altbatterien, Autobatterien, Lösungsmittel (z. B. Verdünner, 
Pinselreiniger, Kaltreiniger, Kleber, Bremsflüssigkeit, Frost-
schutzmittel), Holzschutzmittel, Imprägniermittel, chemi-
sche Putz- und Reinigungsmittel, Spraydosen mit Inhalt, 
quecksilberhaltige Abfälle (z. B. Thermometer), unbekannte 
Chemikalien

Angenommen wird gegen Entgelt: 
• Feuerlöscher
• Altöl (Motoren- und Getriebeöl)

Zurückgewiesen werden:
• Heizöl und Heizölschlämme
• Munition, Spreng- und Feuerwerkskörper, Druckgasflaschen
• Altreifen, Haus-, Sperr- und Gewerbemüll, Verpackungsma-

terialien

Ausgehärtete Farben gehören in die Mülltonne

Falls Sie Motoröl abgeben wollen, wird es vom Entsorger nur 
gegen Kostenerstattung angenommen, da der Landkreis wegen 
der Rücknahmepflicht des Handels nicht entsorgungspflichtig 
ist.

Feinchemikalien, die anhand der Art, Verpackung oder Menge 
gewerblichen Labors, Schulen, Apotheken oder sonstigen Ein-
richtungen zugeordnet werden können, werden nur in kleinen 
Mengen angenommen.

Bitte stellen Sie keinen Problemmüll vor Eintreffen der 
Sammelstationen unbewacht ab.

Bitte beachten Sie, dass zukünftig jeden 2. Freitag im Monat im 
EWW in Weißenhorn eine Problemmüllsammlung stattfindet.

14.07.2023 
EWW Weißenhorn, Daimlerstraße 36 13:00 16:30

11.08.2023 
EWW Weißenhorn, Daimlerstraße 36 13:00 16:30

08.09.2023 
EWW Weißenhorn, Daimlerstraße 36 13:00 16:30

13.10.2023 
EWW Weißenhorn, Daimlerstraße 36 13:00 16:30

10.11.2023 
EWW Weißenhorn, Daimlerstraße 36 13:00 16:30

08.12.2023 
EWW Weißenhorn, Daimlerstraße 36 13:00 16:30

Mit bestem Dank im Voraus
Ihr Abfallwirtschaftsbetrieb

Reparaturtreff Pfaffenhofen
Der Reparaturtreff Pfaffenhofen geht an den Start und wird 
künftig einmal monatlich zusammenkommen, um Reparaturen 
jeglicher Art durchzuführen. Erklärtes Ziel des Reparaturtreffs 
ist Ressourcen zu schonen und die Lebensdauer von Gebrauchs- 
und Alltagsgegenstände zu verlängern. Wir freuen uns auf Ihr 
Kommen!

Termine 2023
• 7. Juli
• 8. September
• 13. Oktober
• 10. November
• 8. Dezember

jeweils von 13.30 Uhr bis 17 Uhr 
in den Räumen am Kirchplatz 4 in Pfaffenhofen.

Was wird repariert?
• Elektrogeräte aller Art wie Bügeleisen, Elektrowerkzeug, 

Radios etc.
• Sonstige Gegenstände wie Spielsachen, Stühle, Hocker, De-

cko etc.

Nicht repariert werden:
• Großgeräte wie Waschmaschinen
• Kaffeemaschinen, Handys, Fahrräder, Mofas etc.

Anmeldung unter
rathaus@vg-pfaffenhofen.de, 07302/96000

Team
Hermann Hiller, Manfred Vogel,, Marius Welk, Wolfgang Sittle, 
Michael Müller, Peter Ströbel, Roland Heuberger

Zu Verschenken:
Rollator zu verschenken, abzuholen im Rathaus bei Frau Heisler
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GEMEINDE HOLZHEIM

Bekanntmachung

am Mittwoch, 28. Juni 2023 um 19:30 Uhr
findet im Sitzungssaal Rathaus, Kirchstraße 14, 89291 Holzheim
eine öffentliche Sitzung des Gemeinderats Holzheim statt.

Tagesordnung

TOP Thema
1.  Vorstellung des Vitalitäts Check zur Innenentwicklung für 

die Gemeinde Holzheim

2.  Beratung und Beschlussfassung: Anpassung der Pachtzin-
sen für verpachtete Grundstücke

3.  Stellungnahme zur informellen Anhörung Windenergie in 
der Region Donau-Iller durch den Regionalverband Donau-
Iller

4.  Information: Vorstellung des Alltagsradverkehrskonzeptes 
für den Landkreis Neu-Ulm - Teilbereich Gemeinde Holz-
heim

5.  Erstmalige Erhöhung der Umlage der Kommunen ab 2024 
ff. zur Weiterfinanzierung des Vereins Regionalentwick-
lung Landkreis Neu-Ulm e.V.

6.  Beratung und Beschlussfassung: Ermächtigung zur Beset-
zung von bis zu zwei Vollzeitstellen für pädagogisches 
Personal für die Kindertageseinrichtung Pusteblume über 
Zeitarbeit

7. Verschiedenes

Zu dieser Sitzung ist die Bürgerschaft recht herzlich eingeladen.

Im Anschluss daran findet eine nichtöffentliche Sitzung statt.

Holzheim, den 20.06.2023

Thomas Hartmann
Erster Bürgermeister

Einreichungsfrist von Bauanträgen

Wir möchten alle Bürgerinnen und Bürger darauf hinweisen, 
dass aus organisatorischen Gründen lediglich über die Bauan-
träge in der Sitzung des Bau- und Umweltausschusses Pfaffen-
hofen, bzw. des Gemeinderates Holzheim beraten werden, die 
vollständig und spätestens 3 Wochen vor dem Sitzungster-
min bei der Verwaltungsgemeinschaft Pfaffenhofen a. d. Roth 
eingehen. Außerdem bitten wir Sie die Pläne Ihres Bauantrages 
uns auch in digitaler Form zur Verfügung zu stellen. Bitte be-
achten Sie, dass die Bereitstellung der digitalen Pläne nicht das 
Einreichen in Papierform ersetzt. Diese benötigen wir weiterhin.

Deshalb ergeben sich für das 2. Halbjahr 2023 folgende Fristen:

Kindergärten

Kindergarten St. Martin

 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

➢Du wirst in einer Kindergartengruppe 
mitarbeiten 

➢Wir wünschen uns Unterstützung in der 
Betreuung und Bildung unserer Kinder 

➢Du erhältst einen Einblick in das Berufsfeld 
des Erziehers/ der Erzieherin 

 
Haben wir Dein Interesse geweckt? 

Dann starte mit uns durch und bewirb dich! 
 
 

Kath. Kindertagesstätte St. Martin 
Schwesternweg 1 

89284 Pfaffenhofen 
Telefon: 07302-5131 

Email: info@kita-stmartin-pfaffenhofen.de 
Homepage: www.kita-stmartin-pfaffenhofen.de 

TEAMFÄHIG 

DU BIST: 
 

DU MÖCHTEST BEI UNS EIN 
FREIWILLIGES SOZIALES JAHR 

MACHEN?  
(Beginn: 1.9.2023) 

Wochenmarkt

Besuchen Sie unseren Pfaffenhofener Wochenmarkt!
Sie erwartet ein vielfältiges Angebot an Obst, Gemüse, 

Kartoffeln, Eiern, Honig, Wurst und Käse.

Der Wochenmarkt findet mittwochs von 
14.30 - 17.30 Uhr auf dem Rathausplatz statt.

Bitte unterstützen Sie ebenfalls bei Ihren Einkäufen 
und Aufträgen die einheimischen Geschäfte und Betriebe. 
Wohnortnahe Versorgung ist ein Teil unserer Lebensqualität.

Aktuelle Informationen aus Ihrer Nähe – 
Ihr Mitteilungsblatt. 
Empfehlen Sie uns weiter.
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(2)  Die Geschossfläche ist nach den Außenmaßen der Gebäude 
in allen Geschossen zu ermitteln. Keller werden mit der 
vollen Fläche herangezogen. Dachgeschosse werden nur 
herangezogen, soweit sie ausgebaut sind. Gebäude oder 
selbstständige Gebäudeteile, die nach der Art ihrer Nutzung 
keinen Bedarf nach Anschluss an die Wasserversorgung aus-
lösen oder die nicht angeschlossen werden dürfen, werden 
nicht herangezogen; das gilt nicht für Gebäude oder Ge-
bäudeteile, die tatsächlich an die Wasserversorgung ange-
schlossen sind. Balkone, Loggien und Terrassen bleiben au-
ßer Ansatz, wenn und soweit sie über die Gebäudefluchtlinie 
hinausragen.

(3)  Bei Grundstücken, für die nur eine gewerbliche Nutzung 
ohne Bebauung zulässig ist, sowie bei sonstigen unbebau-
ten, aber bebaubaren Grundstücken wird als Geschossfläche 
ein Viertel der Grundstücksfläche in Ansatz gebracht. Grund-
stücke, bei denen die zulässige oder für die Beitragsbemes-
sung maßgebliche vorhandene Bebauung im Verhältnis zur 
gewerblichen Nutzung nur untergeordnete Bedeutung hat, 
gelten als gewerblich genutzte unbebaute Grundstücke im 
Sinn des Satzes 1, Alternative 1.

(4)  Ein zusätzlicher Beitrag entsteht mit der nachträglichen  
Änderung der für die Beitragsbemessung maßgeblichen  
Umstände, soweit sich dadurch der Vorteil erhöht. Eine  
Beitragspflicht entsteht insbesondere

 •  im Fall der Vergrößerung eines Grundstücks für die  
zusätzlichen Flächen, soweit für diese bisher noch keine 
Beiträge geleistet worden sind,

 •  im Fall der Geschossflächenvergrößerung für die zusätz-
lich geschaffenen Geschossflächen sowie im Fall des Abs. 
1 Satz 2 für die sich aus ihrer Vervielfachung errechnen-
de zusätzliche Grundstücksfläche,

 •  im Fall der Nutzungsänderung eines bisher beitragsfreien 
Gebäudes oder Gebäudeteils im Sinn des § 5 Abs. 2 Satz 
4, soweit infolge der Nutzungsänderung die Vorausset-
zungen für die Beitragsfreiheit entfallen.

(5)  Wird ein unbebautes, aber bebaubares Grundstück, für das 
ein Beitrag nach Abs. 3 festgesetzt worden ist, später be-
baut, wird der Beitrag nach Abzug der nach Abs. 3 berück-
sichtigten Geschossflächen und den nach Abs.1 Satz 2  
begrenzten Grundstücksflächen neu berechnet. Dieser Be-
trag ist nachzuentrichten. Ergibt die Gegenüberstellung ein 
 Weniger an Geschossflächen, ist für die Berechnung des 
Erstattungsbetrages auf den Beitragssatz abzustellen, nach 
dem der ursprüngliche Beitrag entrichtet worden ist.

§ 6 Beitragssatz
Der Beitrag beträgt
a)  pro m² Grundstücksfläche 0,53 1
b)  pro m² Geschossfläche  3,11 1

§ 7 Fälligkeit
Der Beitrag wird einen Monat nach Bekanntgabe des Beitrags-
bescheides fällig.

§ 7a Beitragsablösung
Der Beitrag kann vor dem Entstehen der Beitragspflicht abge-
löst werden. Der Ablösungsbetrag richtet sich nach der voraus-
sichtlichen Höhe des Beitrags. Ein Rechtsanspruch auf Ablösung 
besteht nicht.

Gemeinderatssitzung Holzheim

Sitzungstermin Einreichungsfrist

26.07.2023  04.07.2023
20.09.2023  29.08.2023
18.10.2023  26.09.2023
15.11.2023  24.10.2023
13.12.2023  21.11.2023
24.01.2024  02.01.2024

Gez. Gemeindeverwaltung

Beitrags- und Gebührensatzung zur Wasserab-
gabesatzung der Gemeinde Holzheim (BGS-WAS) 

vom 24.05.2023

Aufgrund der Art. 5, 8 und 9 des Kommunalabgabengesetzes 
erlässt die Gemeinde Holzheim folgende Beitrags- und Gebüh-
rensatzung zur Wasserabgabesatzung:

§ 1 Beitragserhebung
Die Gemeinde Holzheim erhebt zur Deckung ihres Aufwands für 
die Herstellung der Wasserversorgungseinrichtung einen Bei-
trag.

§ 2 Beitragstatbestand
Der Beitrag wird erhoben für 
1.  bebaute, bebaubare oder gewerblich genutzte oder gewerb-

lich nutzbare Grundstücke, wenn für sie nach § 4 WAS ein 
Recht zum Anschluß an die Wasserversorgungseinrichtung 
besteht

oder
2. tatsächlich angeschlossene Grundstücke.

§ 3 Entstehen der Beitragsschuld
(1)  Die Beitragsschuld entsteht mit Verwirklichung des Bei-

tragstatbestandes. Ändern sich die für die Beitragsbemes-
sung maßgeblichen Umstände im Sinn des Art. 5 Abs. 2a 
KAG, entsteht die – zusätzliche – Beitragsschuld mit dem 
Abschluss der Maßnahme.

(2)  Wird erstmals eine wirksame Satzung erlassen und ist der 
Beitragstatbestand vor dem Inkrafttreten dieser Satzung 
erfüllt, entsteht die Beitragsschuld erst mit Inkrafttreten 
dieser Satzung.

§ 4 Beitragsschuldner
Beitragsschuldner ist, wer im Zeitpunkt des Entstehens der  
Beitragsschuld Eigentümer des Grundstücks oder Erbbauberech-
tigter ist.

§ 5 Beitragsmaßstab
(1)  Der Beitrag wird nach der Grundstücksfläche und der Ge-

schossfläche der vorhandenen Gebäude berechnet. Die bei-
tragspflichtige Grundstücksfläche wird bei Grundstücken 
von mindestens 1.800 m2 Fläche (übergroße Grundstücke) 
in unbeplanten Gebieten

 •  bei bebauten Grundstücken auf das dreifache der bei-
tragspflichtigen Geschossfläche, mindestens jedoch 
1.800 m2,

 •  bei unbebauten Grundstücken auf 1.800 m2 begrenzt.
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§ 8 Erstattung der Kosten für Grundstücksanschlüsse
(1)  Der Aufwand für die Herstellung, Anschaffung, Verbesse-

rung, Erneuerung, Veränderung und Beseitigung sowie für 
die Unterhaltung der Grundstücksanschlüsse im Sinn des  
§ 3 WAS ist mit Ausnahme des Aufwands, der auf die im 
öffentlichen Straßengrund liegenden Teile der Grundstücks-
anschlüsse entfällt, in der jeweils tatsächlichen Höhe zu 
erstatten.

(2)  Der Erstattungsanspruch entsteht mit Abschluss der jewei-
ligen Maßnahme. Schuldner ist, wer im Zeitpunkt des Ent-
stehens des Erstattungsanspruchs Eigentümer des Grund-
stücks oder Erbbauberechtigter ist; mehrere Schuldner 
(Eigentümer bzw. Erbbauberechtigte) sind Gesamtschuldner. 
§ 7 gilt entsprechend.

(3)  Der Erstattungsanspruch kann vor seinem Entstehen abge-
löst werden. Der Ablösungsbetrag richtet sich nach der  
voraussichtlichen Höhe des Erstattungsanspruchs. Ein 
Rechtsanspruch auf Ablösung besteht nicht.

§ 9 Gebührenerhebung
Die Gemeinde Holzheim erhebt für die Benutzung der Wasser-
versorgungseinrichtung Grundgebühren (§ 9a) und Verbrauchs-
gebühren (§ 10).

§ 9 a Grundgebühr
(1)  Die Grundgebühr wird nach dem Dauerdurchfluss (Q 3) der 

verwendeten Wasserzähler berechnet. Befinden sich auf ei-
nem Grundstück nicht nur vorübergehend mehrere Wasser-
anschlüsse, wird die Grundgebühr für jeden Wasserzähler 
getrennt berechnet. Soweit Wasserzähler nicht eingebaut 
sind, wird der Dauerdurchfluss geschätzt, der nötig wäre, 
um die mögliche Wasserentnahme messen zu können.

(2)  Die Grundgebühr beträgt bei der Verwendung von Wasser-
zählern mit Dauerdurchfluss

 bis    4 m³/h    81,00 1/Jahr
 bis  10 m³/h  202,50 1/Jahr
 bis  32 m³/h  648,00 1/Jahr
 Verbundzähler  972,00 1/Jahr.

§ 10 Verbrauchsgebühr
(1)  Die Verbrauchsgebühr wird nach Maßgabe der nachfolgen-

den Absätze nach der Menge des aus der Wasserversorgungs-
einrichtung entnommenen Wassers berechnet. Die Gebühr 
beträgt 3,05 1 pro Kubikmeter entnommenen Wassers.

(2)  Der Wasserverbrauch wird durch geeichte Wasserzähler er-
mittelt. 

 Er ist von der Gemeinde zu schätzen, wenn
 1. ein Wasserzähler nicht vorhanden ist,
 2.  der Zutritt zum Wasserzähler oder dessen Ablesung nicht 

ermöglicht wird oder
 3.  sich konkrete Anhaltspunkte dafür ergeben, dass ein Was-

serzähler den wirklichen Wasserverbrauch nicht angibt.
(4)  Wird ein Bauwasserzähler oder ein sonstiger beweglicher 

Wasserzähler verwendet, so beträgt die Gebühr 3,75 1 pro 
Kubikmeter entnommenen Wassers. 

  Bei Bauwasserentnahme ohne Verwendung eines Bauwasser-
zählers beträgt die Gebühr 0,17 1 je Kubikmeter umbauter 
Raum gemäß Bauantrag.

§ 11 Entstehen der Gebührenschuld
(1) Die Verbrauchsgebühr entsteht mit der Wasserentnahme.

(2)  Die Grundgebühr entsteht erstmals mit Beginn des auf den 
Zeitpunkt der betriebsfertigen Herstellung des Anschlusses 
folgenden Monats. Der Tag wird im erstmals ergehenden  
Bescheid bestimmt. Im Übrigen entsteht die Grundgebühr 
mit dem Beginn eines jeden Monats in Höhe eines Monats-
bruchteils der Jahresgrundgebührenschuld.

§ 12 Gebührenschuldner
(1)  Gebührenschuldner ist, wer im Zeitpunkt des Entstehens der 

Gebührenschuld Eigentümer des Grundstücks oder ähnlich 
zur Nutzung des Grundstücks dinglich berechtigt ist.

(2)  Gebührenschuldner ist auch der Inhaber eines auf dem 
Grundstück befindlichen Betriebs.

(3) Mehrere Gebührenschuldner sind Gesamtschuldner.

§ 13 Abrechnung, Fälligkeit, Vorauszahlung
(1)  Der Verbrauch wird jährlich zum 30. Juni abgerechnet. Die 

Grund- und Verbrauchsgebühr wird einen Monat nach  
Bekanntgabe des Gebührenbescheids fällig.

(2)  Auf die Gebührenschuld sind zum 15.08., 15.11., 15.02. und 
15.05. jeden Jahres Vorauszahlungen in Höhe eines Viertels 
der Jahresabrechnung des Vorjahres zu leisten. Fehlt eine 
solche Vorjahresabrechnung, so setzt die Gemeinde die 
Höhe der Vorauszahlungen unter Schätzung des Jahresge-
samtverbrauches fest.

§ 14 Mehrwertsteuer 
Zu den Beiträgen, Kostenerstattungsansprüchen und Gebühren 
wird die Mehrwertsteuer in der jeweiligen gesetzlichen Höhe 
erhoben.

§ 15 Pflichten der Beitrags- und Gebührenschuldner
Die Beitrags- und Gebührenschuldner sind verpflichtet, der Ge-
meinde für die Höhe der Abgabe maßgebliche Veränderungen 
unverzüglich zu melden und über den Umfang dieser Verände-
rungen – auf Verlangen auch unter Vorlage entsprechender Un-
terlagen – Auskunft zu erteilen.

§ 16 Inkrafttreten
(1)  Diese Satzung tritt am 01.07.2023 in Kraft.
(2)  Gleichzeitig tritt die Beitrags- und Gebührensatzung zur 

Wasserabgabensatzung der Gemeinde Holzheim vom 
21.05.2015 außer Kraft.

Holzheim, den 24.05.2023

Gemeinde Holzheim
gez. Thomas Hartmann
Erster Bürgermeister

Beitrags- und Gebührensatzung zur Entwässe-
rungssatzung der Gemeinde Holzheim (BGS/EWS) 

vom 24.05.2023

Aufgrund der Art. 5, 8 und 9 des Kommunalabgabengesetzes 
erlässt die Gemeinde Holzheim folgende Beitrags- und Gebüh-
rensatzung zur Entwässerungssatzung:

§ 1 Beitragserhebung
Die Gemeinde erhebt zur Deckung ihres Aufwandes für die  
Herstellung der Entwässerungseinrichtung einen Beitrag.
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§ 2 Beitragstatbestand
Der Beitrag wird für bebaute, bebaubare oder gewerblich ge-
nutzte oder gewerblich nutzbare Grundstücke erhoben sowie für 
Grundstücke und befestigte Flächen, die keine entsprechende 
Nutzungsmöglichkeit aufweisen, auf denen aber tatsächlich  
Abwasser anfällt, wenn
1.  für sie nach § 4 EWS ein Recht zum Anschluss an die Ent-

wässerungseinrichtung besteht oder
2.  sie — auch aufgrund einer Sondervereinbarung — an die 

Entwässerungseinrichtung tatsächlich angeschlossen sind.

§ 3 Entstehen der Beitragsschuld
(1)  Die Beitragsschuld entsteht mit Verwirklichung des Bei-

tragstatbestandes. Ändern sich die für die Beitragsbemes-
sung maßgeblichen Umstände im Sinne des Art. 5 Abs. 2a 
KAG, entsteht die – zusätzliche – Beitragsschuld mit dem 
Abschluss der Maßnahme.

(2)  Wird erstmals eine wirksame Satzung erlassen und ist der 
Beitragstatbestand vor dem Inkrafttreten dieser Satzung 
erfüllt, entsteht die Beitragsschuld erst mit Inkrafttreten 
dieser Satzung.

(3)  Beitragstatbestände, die von vorangegangenen Satzungen 
erfasst werden sollten, werden als abgeschlossen behandelt, 
soweit bestandskräftige Veranlagungen vorliegen. Wurden 
solche Beitragstatbestände nicht oder noch nicht vollstän-
dig veranlagt oder sind die Beitragsbescheide noch nicht 
bestandskräftig, dann bemisst sich der Beitrag nach der 
vorliegenden Satzung. Im Übrigen gelten die Regelungen 
dieser Satzung. 

§ 4 Beitragsschuldner
Beitragsschuldner ist, wer im Zeitpunkt des Entstehens der  
Beitragsschuld Eigentümer des Grundstücks oder Erbbauberech-
tigter ist.

§ 5 Beitragsmaßstab
(1)  Der Beitrag wird nach der Grundstücksfläche und der  

Geschossfläche der vorhandenen Gebäude berechnet. Die 
beitragspflichtige Grundstücksfläche wird bei Grundstücken 
in unbeplanten Gebieten von mindestens 1.800 m² Fläche 
(übergroße Grundstücke) bei bebauten Grundstücken auf 
das Dreifache der beitragspflichtigen Geschossfläche, min-
destens jedoch 1.800 m², bei unbebauten Grundstücken auf 
1.800 m² begrenzt.

(2)  Die Geschossfläche ist nach den Außenmaßen der Gebäude 
in allen Geschossen zu ermitteln. Keller werden mit der 
vollen Fläche herangezogen. Dachgeschosse werden nur 
herangezogen, soweit sie ausgebaut sind. Gebäude oder 
selbstständige Gebäudeteile, die nach der Art ihrer Nutzung 
keinen Bedarf nach Anschluss an die Schmutzwasserablei-
tung auslösen oder die nicht angeschlossen werden dürfen, 
werden nicht herangezogen; das gilt nicht für Gebäude oder 
Gebäudeteile, die tatsächlich an die Schmutzwasserablei-
tung angeschlossen sind. Balkone, Loggien und Terrassen 
bleiben außer Ansatz, wenn und soweit sie über die Ge-
bäudefluchtlinie hinausragen.

(3)  Bei Grundstücken, für die eine gewerbliche Nutzung ohne 
Bebauung zulässig ist, sowie bei sonstigen unbebauten 
Grundstücken wird als Geschossfläche ein Viertel der Grund-
stücksfläche in Ansatz gebracht. Grundstücke, bei denen die 
zulässige oder für die Beitragsbemessung maßgebliche vor-

handene Bebauung im Verhältnis zur gewerblichen Nutzung 
nur untergeordnete Bedeutung hat, gelten als gewerblich 
genutzte unbebaute Grundstücke i.S.d. Satzes 1.

(4)  Ein zusätzlicher Beitrag entsteht mit der nachträglichen  
Änderung der für die Beitragsbemessung maßgeblichen  
Umstände, soweit sich dadurch der Vorteil erhöht. Beitrags-
pflichtig sind insbesondere,
• im Fall der Vergrößerung eines Grundstücks die zusätzli-

chen Flächen, soweit für diese bisher noch keine Beiträ-
ge geleistet wurden,

• im Falle der Geschossflächenvergrößerung die zusätzlich 
geschaffenen Geschossflächen sowie im Falle des  
Absatzes 1 Satz 2 für die sich aus ihrer Vervielfachung 
errechnende zusätzliche Grundstücksfläche,

• im Falle der Nutzungsänderung eines bisher beitrags-
freien Gebäudes oder Gebäudeteils i.S.d. § 5 Abs. 2 Satz 
4, soweit infolge der Nutzungsänderung die Vorausset-
zungen für die Beitragsfreiheit entfallen.

(5)  Wird ein unbebautes Grundstück, für das ein Beitrag nach 
Absatz 3 festgesetzt worden ist, später bebaut, so wird der 
Beitrag nach Abzug der nach Absatz 3 berücksichtigten Ge-
schossflächen und den nach Abs. 1 Satz 2 begrenzten 
Grundstücksflächen neu berechnet. Dieser Betrag ist nach-
zuentrichten. Ergibt die Gegenüberstellung ein Weniger an 
Geschossflächen, so ist für die Berechnung des Erstattungs-
betrages auf den Beitragssatz abzustellen, nach dem der 
ursprüngliche Beitrag entrichtet wurde.

§ 6 Beitragssatz
(1) Der Beitrag beträgt
 a) pro m2 Grundstücksfläche    1,54 1,
 b) pro m2 Geschossfläche  10,24 1.

(2)  Für Grundstücke, von denen kein Niederschlagswasser ein-
geleitet werden darf, wird der Grundstücksflächenbeitrag 
nicht erhoben. Fällt diese Beschränkung weg, wird der 
Grundstücksflächenbeitrag nacherhoben.

§ 7 Fälligkeit
Der Beitrag wird einen Monat nach Bekanntgabe des Beitrags-
bescheides fällig.

§ 7a Beitragsablösung
Der Beitrag kann vor dem Entstehen der Beitragspflicht abge-
löst werden. Der Ablösungsbetrag richtet sich nach der voraus-
sichtlichen Höhe des Beitrags. Ein Rechtsanspruch auf Ablösung 
besteht nicht.

§ 8 Erstattung des Aufwands für Grundstücksanschlüsse
(1)  Der Aufwand für die Herstellung, Anschaffung, Verbesse-

rung, Erneuerung, Veränderung und Beseitigung sowie für 
die Unterhaltung der Grundstücksanschlüsse i.S.d. § 3 EWS 
ist mit Ausnahme des Aufwands, der auf die im öffentlichen 
Straßengrund liegenden Teile der Grundstücksanschlüsse 
entfällt, in der jeweils tatsächlichen Höhe zu erstatten.

(2)  Der Erstattungsanspruch entsteht mit Abschluss der jewei-
ligen Maßnahme. Schuldner ist, wer im Zeitpunkt des Ent-
stehens des Erstattungsanspruchs Eigentümer des Grund-
stücks oder Erbbauberechtigter ist; mehrere Schuldner 
(Eigentümer bzw. Erbbauberechtigte) sind Gesamtschuldner. 
§ 7 gilt entsprechend.
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Schätzungen möglich. Es steht dem Gebührenpflichtigen 
frei, den Nachweis eines niedrigeren Wasserverbrauchs zu 
führen; Abs. 3 Satz 2 gilt entsprechend.

(3)  Der Nachweis der verbrauchten und der zurückgehaltenen 
Wassermengen obliegt dem Gebührenpflichtigen. Er ist 
grundsätzlich durch geeichte Wasserzähler zu führen, die 
der Gebührenpflichtige auf eigene Kosten zu installieren 
hat. Bei landwirtschaftlichen Betrieben mit Viehhaltung 
gilt für jedes Stück Großvieh bzw. für jede Großvieheinheit 
eine Wassermenge von 12 m3 pro Jahr als nachgewiesen. 
Maßgebend ist die im Vorjahr durchschnittlich gehaltene 
Viehzahl. Der Nachweis der Viehzahl obliegt dem Gebühren-
pflichtigen; er kann durch Vorlage des Bescheids der Tier-
seuchenkasse erbracht werden.

(4)  Vom Abzug nach Absatz 3 sind ausgeschlossen
 a) das hauswirtschaftlich genutzte Wasser und
 b) das zur Speisung von Heizungsanlagen verbrauchte Wasser.

(5)  Im Fall des § 10 Abs. 3 Sätze 3 bis 5 ist der Abzug auch 
insoweit begrenzt, als der Wasserverbrauch 37 m3 pro Jahr 
und Einwohner, der zum Stichtag 1. Januar des Abrech-
nungsjahres mit Wohnsitz auf dem heranzuziehenden Grund-
stück gemeldet ist, unterschreiten würde. In begründeten 
Einzelfällen sind ergänzende höhere betriebsbezogene 
Schätzungen möglich.

§ 11 Gebührenzuschläge
(1)  Für Abwässer i.S.d. § 10 dieser Satzung, deren Beseitigung 

Kosten verursacht, die die durchschnittlichen Kosten der 
Beseitigung von Hausabwasser von mehr als 30 % über-
steigen, wird ein Zuschlag bis zur Höhe des den Grenzwert 
übersteigenden Prozentsatzes des Kubikmeterpreises für die 
Einleitungsgebühr erhoben.

§ 12 Entstehen der Gebührenschuld
(1)  Die Einleitungsgebühr entsteht mit jeder Einleitung von Ab-

wasser in die Entwässerungsanlage.

(2)  Die Grundgebühr entsteht erstmals mit dem Tag, der auf den 
Zeitpunkt der betriebsfertigen Herstellung des Anschlusses 
folgt. Der Tag wird im erstmals ergehenden Bescheid  
bestimmt. Im Übrigen entsteht die Grundgebühr mit dem 
Beginn eines jeden Monats in Höhe eines Monatsbruchteils 
der Jahresgrundgebührenschuld neu.

§ 13 Gebührenschuldner
(1)  Gebührenschuldner ist, wer im Zeitpunkt des Entstehens der 

Gebührenschuld Eigentümer des Grundstücks oder ähnlich 
zur Nutzung des Grundstücks dinglich berechtigt ist.

(2)  Gebührenschuldner ist auch der Inhaber eines auf dem 
Grundstück befindlichen Betriebs.

(3) Mehrere Gebührenschuldner sind Gesamtschuldner.

§ 14 Abrechnung, Fälligkeit, Vorauszahlung
(1)  Die Einleitung wird jährlich zum 30. Juni abgerechnet. Das 

Abrechnungsjahr läuft vom 1. Juli bis 30. Juni. Die Grund- 
und die Einleitungsgebühr werden einen Monat nach  
Bekanntgabe des Gebührenbescheides fällig.

(2)  Auf die Gebührenschuld sind zum 15.8., 15.11., 15.2. und 
15.5. jedes Jahres Vorauszahlungen in Höhe eines Viertels 
der Jahresabrechnung des Vorjahres zu leisten. Fehlt eine 
solche Vorjahresabrechnung, so setzt die Gemeinde die 

(3)  Der Erstattungsanspruch kann vor seinem Entstehen abge-
löst werden. Der Ablösungsbetrag richtet sich nach der  
voraussichtlichen Höhe des Erstattungsanspruchs. Ein 
Rechtsanspruch auf Ablösung besteht nicht.

 § 9 Gebührenerhebung
Die Gemeinde erhebt für die Benutzung der Entwässerungsein-
richtung Grundgebühren und Einleitungsgebühren.

§ 9a Grundgebühr
(1)  Die Grundgebühr wird nach dem Dauerdurchfluss (Q 3) der 

verwendeten Wasserzähler berechnet. Befinden sich auf ei-
nem Grundstück nicht nur vorübergehend mehrere Wasser-
anschlüsse, wird die Grundgebühr für jeden Wasserzähler 
getrennt berechnet. Soweit Wasserzähler nicht eingebaut 
sind, wird der Dauerdurchfluss geschätzt, der nötig wäre, 
um die mögliche Wasserentnahme messen zu können.

(2)  Die Grundgebühr beträgt bei der Verwendung von Wasser-
zählern mit Dauerdurchfluss

 bis 4 m³/h   54,00 1/Jahr
 bis 10 m³/h   81,00 1/Jahr
 bis 32 m³/h 108,00 1/Jahr
 Verbundzähler 162,00 1/Jahr.

§ 10 Einleitungsgebühr
(1)  Die Einleitungsgebühr wird nach Maßgabe der nachfolgen-

den Absätze nach der Menge der Abwässer berechnet, die 
der Entwässerungseinrichtung von den angeschlossenen 
Grundstücken zugeführt werden. 

 Die Gebühr beträgt bei der Einleitung von 

 a) Schmutzwasser und 
  Niederschlagswasser   3,12 1

 b) Schmutzwasser ohne 
  Niederschlagswasser   2,63 1
 
 pro Kubikmeter Abwasser.

(2)  Als Abwassermenge gelten die dem Grundstück aus der Was-
serversorgungseinrichtung und aus der Eigengewinnungsan-
lage zugeführten Wassermengen abzüglich der nachweislich 
auf dem Grundstück verbrauchten oder zurückgehaltenen 
Wassermengen, soweit der Abzug nicht nach Abs. 4 ausge-
schlossen ist. Die Wassermengen werden durch geeichten 
Wasserzähler ermittelt. Sie sind von der Gemeinde zu schät-
zen, wenn

 1. ein Wasserzähler nicht vorhanden ist, oder
 2.  der Zutritt zum Wasserzähler oder dessen Ablesung nicht 

ermöglicht wird, oder
 3.  sich konkrete Anhaltspunkte dafür ergeben, dass ein 

Wasserzähler den wirklichen Wasserverbrauch nicht an-
gibt.

  Werden die Wassermengen nicht vollständig über Wasser-
zähler erfasst, werden als dem Grundstück aus der Eigenge-
winnungsanlage zugeführte Wassermenge pauschal 18 m3 
pro Jahr und Einwohner, der zum Stichtag 1. Januar des 
Abrechnungsjahres mit Wohnsitz auf dem heranzuziehenden 
Grundstück gemeldet ist, neben der tatsächlich aus der öf-
fentlichen Wasserversorgung abgenommenen angesetzt, ins-
gesamt aber nicht weniger als 37 m3 pro Jahr und Einwoh-
ner. In begründeten Einzelfällen sind ergänzende höhere 



VG PFAFFENHOFEN aktuellFreitag, 23. Juni 2023 11

• Altreifen, Haus-, Sperr- und Gewerbemüll, Verpackungsma-
terialien

Ausgehärtete Farben gehören in die Mülltonne

Falls Sie Motoröl abgeben wollen, wird es vom Entsorger nur ge-
gen Kostenerstattung angenommen, da der Landkreis wegen der 
Rücknahmepflicht des Handels nicht entsorgungspflichtig ist.

Feinchemikalien, die anhand der Art, Verpackung oder Menge 
gewerblichen Labors, Schulen, Apotheken oder sonstigen Ein-
richtungen zugeordnet werden können, werden nur in kleinen 
Mengen angenommen.

Bitte stellen Sie keinen Problemmüll vor Eintreffen der 
Sammelstationen unbewacht ab.

Bitte beachten Sie, dass zukünftig jeden 2. Freitag im Monat im 
EWW in Weißenhorn eine Problemmüllsammlung stattfindet.

14.07.2023
EWW Weißenhorn, Daimlerstraße 36 13:00 16:30

11.08.2023 
EWW Weißenhorn, Daimlerstraße 36 13:00 16:30

08.09.2023 
EWW Weißenhorn, Daimlerstraße 36 13:00 16:30

13.10.2023 
EWW Weißenhorn, Daimlerstraße 36 13:00 16:30

10.11.2023 
EWW Weißenhorn, Daimlerstraße 36 13:00 16:30

08.12.2023 
EWW Weißenhorn, Daimlerstraße 36 13:00 16:30

Mit bestem Dank im Voraus
Ihr Abfallwirtschaftsbetrieb

HOLZHEIM, Geschichte eines schwäbischen Dorfes 
von Georg Heß, Neuauflage 2020, Hardcover

Die Holzheimer Chronik kann wieder erworben werden.

Bitte überweisen Sie dafür € 21,00 mit dem Vermerk „Chronik“  
und unter Angabe Ihrer Adresse auf das Konto der Gemeinde 
Holzheim (IBAN: DE57730611910003606996, 
BIC: GENODEF1NU1).

Nach Geldeingang lassen wir Ihnen das Buch „HOLZHEIM,  
Geschichte eines schwäbischen Dorfes“ zukommen.

Gemeinde Holzheim

Höhe der Vorauszahlungen unter Schätzung der Jahresge-
samteinleitung fest.

§ 15 Pflichten der Beitrags- und Gebührenschuldner
Die Beitrags- und Gebührenschuldner sind verpflichtet, der Ge-
meinde für die Höhe der Abgabe maßgebliche Veränderungen 
unverzüglich zu melden und über den Umfang dieser Verände-
rungen — auf Verlangen auch unter Vorlage entsprechender 
Unterlagen – Auskunft zu erteilen.

§ 16 Inkrafttreten
(1) Diese Satzung tritt am 01.07.2023 in Kraft.
(2) Gleichzeitig tritt die Satzung vom 21.05.2015 außer Kraft.

Holzheim, den 24.05.2023

Gemeinde Holzheim
gez. Thomas Hartmann
Erster Bürgermeister

„Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger“,

der Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises Neu-Ulm sammelt 
wieder

Problemmüll.

Wie in den Jahren zuvor sind mobile Sammelstationen im gan-
zen Landkreis unterwegs, um Ihren Problemmüll entgegenzu-
nehmen.

Bitte werfen Sie keinen Problemmüll in die Mülltonne, sondern 
geben Sie diesen bei der Sammelstation ab. 

Gemeinde Holzheim 

Samstag 17.06.2023

Parkplatz bei der Schule, Schulstraße 
zwischen 10:00 Uhr und 10:45 Uhr 

Angenommen werden in haushaltsüblichen Mengen kosten-
los:
• Säuren, Laugen, Salze, Pflanzenschutzmittel, Schädlingsbe-

kämpfungsmittel
• Altmedikamente (ohne Kartonverpackung), Farb- und Lack-

reste (flüssig)
• Altbatterien, Autobatterien, Lösungsmittel (z. B. Verdünner, 

Pinselreiniger, Kaltreiniger, Kleber, Bremsflüssigkeit, Frost-
schutzmittel), Holzschutzmittel, Imprägniermittel, chemi-
sche Putz- und Reinigungsmittel, Spraydosen mit Inhalt, 
quecksilberhaltige Abfälle (z. B. Thermometer), unbekannte 
Chemikalien

Angenommen wird gegen Entgelt: 
• Feuerlöscher
• Altöl (Motoren- und Getriebeöl)

Zurückgewiesen werden:
• Heizöl und Heizölschlämme
• Munition, Spreng- und Feuerwerkskörper, Druckgasflaschen
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KIRCHLICHE NACHRICHTEN

Pfarreiengemeinschaft Pfaffenhofen

Pfarreiengemeinschaft Pfaffenhofen vom 
24.06.2023 - 02.07.2023

Samstag 24.06.  HOCHFEST DER GEBURT DES HL. 
JOHANNES DES TÄUFERS

Beuren 14.00  Trauung von Jessica Schreiber und 
Julian Huber

Pfaffenhofen 14.00 Taufe von Liana Dukek
Holzheim 17.00 Rosenkranz
Beuren 18.00 Rosenkranz
Beuren 18.30  Heilige Messe, Intention f. Adolf 

Theimer, Barbara, Franz und Stefan 
Reitlinger / Elisabeth und Josef 
Rueß und Katharina und Johann 
Lorych und Angehörige / Rudolf 
Kempter, Reinhold und Anita 
Kempter und Familienangehörige 
(Jahresmesse)

Sonntag 25.06.  12. SONNTAG IM JAHRESKREIS
Opfer für die Kirche
Remmeltshofen 08.45  Heilige Messe, beim Pfarrheim 

(Dorffest), Intention f. Theresia 
und Johann Fischer / Karl Rösch 
und Angehörige

Holzheim 10.00 Heilige Messe
Pfaffenhofen 10.00  Heilige Messe, musikalisch mitge-

staltet vom Jodlchörli Lütisburg, 
Intention f. Centa Braun (gestifte-
ter Jahrtag) / Max und Emma Bi-
schof, Schwester Burglinde und Ida 
Bischof / Veronika und Maria Mo-
kosch / Frieda Potsch und Angehö-
rige / Verstorbene Mitglieder des 
Liederkranzes Pfaffenhofen / Ott-
mar und Irene Mayer und Magnus 
und Anna Sirch

Pfaffenhofen 11.15 Taufe

Dienstag 27.06.  Hl. Hemma von Gurk und 
hl. Cyrill von Alexandrien

Pfaffenhofen 18.00 Rosenkranz
Pfaffenhofen 18.30  Heilige Messe, Intention f. Maria 

Stetter (gestifteter Jahrtag)
Raunertshofen 18.30  Heilige Messe an der Grotte (nur 

bei schönem Wetter)

Mittwoch 28.06.  Hl. Irenäus, Bischof von Lyon, 
Märtyrer

Roth 18.00 Rosenkranz
Roth 18.30 Heilige Messe
Niederhausen 18.30 Heilige Messe
Holzheim 18.30 Friedensandacht

Donnerstag 29.06.  Hl. Petrus und hl. Paulus, Apostel
Remmeltshofen 18.30 Heilige Messe

Regionale Energieagentur Ulm
Kostenfreie Energieberatung im Rathaus
www.regionale-energieagentur-ulm.de

 

Energieberatung Gemeinde Holzheim 

 
 

Voller Energie - Für Sie 
 

Neutrale, kostenlose und individuelle  
 

Beratung in Ihrem Rathaus 
Holzheim 

zu 
 

• Energieeffizienz im Haushalt 
 

• Energieeffizienz bei Bestands- und Neubauten 
 

• Förderprogrammen, erneuerbaren Energien, 
Verordnungen und Gesetze  

 
           WICHTIG: max. 2 Personen pro Beratung 
            
 

 
Wir bitten um Anmeldung bis zum 30. Juni 2023. 
Anmeldungen bei der 

Regionalen Energieagentur Ulm 

Telefon: 0731/7903308-0 

E-Mail: info@regionale-energieagentur-ulm.de 

 
 

 

Mittwoch, 5. Juli 2023 
 

von 16:00 bis 18:00 Uhr 

Kooperationspartner der Gebäude-Energieberatung: 
Regionale Energieagentur Ulm gGmbH 

 

Die Gesellschaft der Kreise: Ulm, Alb-Donau und Neu-Ulm 

Sie möchten mehr über uns wissen? 
Besuchen Sie uns auf 
www.nak-verlag.de
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Beuren 18.30  Heilige Messe, Intention f. Marian-
ne Diederichs (Jahresmesse) und 
Geschwister / Johann und Kathari-
na Lorych und Geschwister

Freitag 30.06.   Hl. Otto, Bischof und die ersten 
Hll. Märtyrer von Rom

Pfaffenhofen 09.00  Heilige Messe, Intention f. Heinrich 
Spleiß, Eltern u. Geschwister (gest. 
Jahrtag) / Franziska Ley und Willa 
Hofner und Eltern

Holzheim 18.30  Heilige Messe, Intention f. Gerda 
und Matthias Mayer und lebende 
und verstorbene Angehörige

Samstag 01.07.  Hl. Radegundis, Dienstmagd  
auf Wellenburg

Pfaffenhofen 11.00 Taufe
Roth 11.00 Taufe Friedrich Georg Schiessl
Niederhausen 14.30 Trauung
Beuren 16.00 Rosenkranz
Remmeltshofen 18.30 Heilige Messe

Sonntag 02.07. 13. SONNTAG IM JAHRESKREIS
Kollekte für das Hilfswerk des Hl. Vaters
Beuren 08.45  Heilige Messe, Intention f. Jürgen 

Öhler und Familienangehörige 
Waitzinger

Holzheim 10.00  Heilige Messe, Patrozinium, Inten-
tion f. Rosemarie Madel und Eltern 
/ Maria Schreiber / Franz Offenwan-
ger und Angehörige

Diepertshofen 10.00  Heilige Messe, Patrozinium, Frei-
luftgottesdienst, Intention f. Emil 
Giebl und Angehörige

Alles, was du erschaffen hast, freut sich an deiner Sonne 
und deiner Gnade und wärmt sich daran.

(aus Afrika)

Beichte
Das Bußsakrament wird gerne nach vorheriger Terminvereinba-
rung gespendet. Melden Sie sich bitte, ein Priester wird dann 
mit Ihnen einen Termin vereinbaren.

Caritas vor Ort - Menschen in Not
Im Rahmen der „Caritashilfe vor Ort“ besteht in finanziellen 
Notsituationen ein Hilfsangebot. Für ein persönliches Gespräch 
oder einen telefonischen Kontakt bieten wir daher eine Sprech-
stunde in einem diskreten Rahmen an. :

Die Sprechstunden finden am 26.06.2023, 28.08.23, 
30.10.2023 und 18.12.2023 von 18.00 bis 19.00 Uhr im 
Pfarrbüro in Pfaffenhofen (Hermann-Köhl-Str. 7a, Tel.: 07302 / 
96 06 – 0) statt.
Oder wenden Sie sich per E-Mail an uns: 
caritas@pg-pfaffenhofen.de
Ihre Ansprechpartnerin: Anita Wimmer

Katholische Kirchenstiftungen der Pfarreiengemeinschaft Pfaffen-
hofen

Herzliche Einladung zu unserer Ulrichsfahrt
am Samstag, 8.7.2023 nach Augsburg
Zusammen mit der Pfarrgemeinde Weißenhorn besuchen wir das 
große Auftaktfest der Diözese mit buntem Programm
Am Nachmittag besteht die Möglichkeit zu einer Führung im 
Wassermanagement-System.
Ausführliches Programm und Anmeldungen erhalten Sie im 
Pfarrbüro oder in unseren Kirchen.

Festgottesdienst 100 Jahre Liederkranz
Der im Rahmen der Feierlichkeiten anlässlich des 100-Jährigen 
Bestehens unseres Liederkranzes Pfaffenhofen stattfindende 
Festgottesdienst am Sonntag, 25. Juni 2023, 10:00 in der 
Pfarrkirche St. Martin wird musikalisch vom Jodelchörli aus 
Lütisburg (Schweiz) begleitet. 
Viele Einwohner in und um Pfaffenhofen kennen diesen Chor, 
seine Lieder und die in überregionalen Wettbewerben ausge-
zeichnete Art diese vorzutragen, bereits aus früheren Veranstal-
tungen. Wir würden uns sehr über Ihr Erscheinen freuen.
Karl Hertkorn, Liederkranz Pfaffenhofen

Diepertshofen

Die Kath. Kirchenstiftung St. Ulrich lädt herzlich ein zum  
3. Diepertshofener Käppalesfest am Sonntag, 2. Juli 2023

Programm:
10.00 Uhr Festgottesdienst mit Festpredigt von Prior P. Stefan 
Ulrich Kling OPraem, Roggenburg
ab ca. 11.00 Uhr Weißwurstfrühstück,
danach Mittagstisch mit Leckereien vom Hellerhof, frisch geräu-
cherte Forellen von Gertrud und Gerhard, Kaffee und Kuchen mit 
Michaels leckeren Kiachla
zur musikalischen Unterhaltung spielt die Kapelle „Zum ewigen 
Licht“
Wir freuen uns auf euer Kommen!

Holzheim

Serenade im Kirchhof
Am Samstag den 1. Juli um 18.00 Uhr treffen sich der Kirchen-
chor, die Älternbänd, die PeeGees und der Dreigesang im Kirch-
hof in Holzheim wo sie einen bunten Strauß an Liedern und 
Musikstücken zu Gehör bringen werden.
Dazu laden die Mitwirkenden ganz herzlich ein (bei schlechtem 
Wetter in der Kirche)

Öffnungszeiten der Pfarrbüros:

Das Pfarrbüro Holzheim ist am Freitag, den 23.06.2023 ge-
schlossen!

Pfaffenhofen: Holzheim:
Montag 09:00 - 11:30 Uhr Freitag 10:30 – 12.00 Uhr
Dienstag 15:30 - 18:00 Uhr 
Mittwoch 09:00 - 11:30 Uhr und Tel.:  0 73 02 / 53 57  
  15:30 - 18:00 Uhr 
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Donnerstag geschlossen
Freitag 09:00 - 11:30 Uhr 
Tel.: 0 73 02 / 96 06 – 0  Fax.: 0 73 02 / 96 06 - 20
E-Mail: st.martin.pfaffenhofen@bistum-augsburg.de
Homepage: www.pg-pfaffenhofen.de

Marienfried

Veranstaltungen am Samstag und Sonntag 
in Marienfried

Am Samstag, 24.06.2023, findet zwischen 09.00 Uhr und  
17.00 Uhr in der Gebetsstätte Marienfried/Pilgerhaus ein Lob-
preiskurs (Gesang und Instrumental statt). Veranstalter ist die 
Abteilung Evangelisierung der Diözese Augsburg, die vom lang-
jährigen Pfaffenhofener Pfarrer Reinfried Rimmel geleitet wird. 
Anmeldung und weitere Information unter Tel.: 0821/3166-
3121 oder evangelisierung@bistum-augsburg.de.

Die Bistumstheologin der Diözese Augsburg, Prof. Dr. Gerda 
Riedl, hält am Sonntag, 25.06.2023 um 17.00Uhr ebenfalls im 
Marienfried-Haus einen Vortrag zum Thema „ Die Kirche – Fami-
lie Jesu“.

Weitere Information unter Tel.: 07302/9227-0 oder mail@ 
marienfried.de bzw. unter www.Marienfried.de.

Neuer Innenhof in der Pilgergastronomie 
Marienfried 

Neben dem erweiterten Gastgarten steht in der Pilgergastrono-
mie Marienfried ab sofort auch der neugestaltete Innenhof den 
Gästen zur Verfügung. In Selbstbedienung gibt es dort unter der 
Woche Kaffeespezialitäten und kalte Getränke sowie Kuchen, an 
Sonn- und Feiertagen das große Mittagsbuffet. Sonntag nach-
mittags wird zusätzlich Eiskaffee serviert. Um Anmeldung zum 
Mittagsbuffet wird höflich gebeten.

Gottesdienstordnung auf Seite 15

St. Andreas Biberberg

Samstag 24.06. GEBURT JOHANNES' DES TÄUFERS
18:00 Biberberg  Vorabendmesse - Familiengottes-

dienst f. Annemarie u. Franz Schaf-
fer; f. Fam. Keller u. Riedmiller

Montag  03.07. HL. THOMAS, Apostel
18:00 Biberberg HM

Evangelisch-Lutherische
Kirchengemeinde Weißenhorn
Augustana-Gemeindezentrum, AGZ,
Schubertstraße 18-20, Weißenhorn 
Kreuz-Christi-Kirche, 
Kaiser-Karl-Str. 16, Weißenhorn
Kirche Zum guten Hirten, ZGH, 
Sonnhalde 2, Pfaffenhofen

Freitag, 23. Juni
18.00 Uhr Meditativer Tanz, AGZ - Edith Egle

Samstag, 24. Juni
11.00 Uhr Taufgottesdienst Pfaffenhofen
17.00 Uhr Von-Anfanf-An Gottesdienst Weißenhorn AGZ

Sonntag, 25. Juni
08.30 Uhr Gottesdienst Pfaffenhofen, Prädikant Rippert
09.45 Uhr Gottesdienst Weißenhorn, Prädikant Rippert
anschl. Stehkaffee

Dienstag, 27. Juni
20.00 Uhr Kirchenchor

Mittwoch, 28. Juni
19.00 Uhr Gospelchor, AGZ
19.00 Uhr Posaunenchor, AGZ
20.00 Uhr Flötengruppe, AGZ

Donnerstag, 29. Juni
20.00 Uhr Hauskreis "Glaube teilen"

Freitag, 30. Juni
14.30 Uhr Hoffungscafè, AGZ
19.00 Uhr TeensPray, AGZ

Samstag, 01. Juli
09.00 Uhr Konfirmanden-Unterricht, AGZ

Pfarrbüro: 
Schubertstr. 18-20 89264 Weißenhorn

Öffnungszeiten: 
Montag  geschlossen
Dienstag bis Freitag 8.00 - 12.00 Uhr
Donnerstag  16.00 - 18.00 Uhr

Kontakt: 
Pfarrbüro  07309/3568
Fax  07309/921724
Pfarrer Andreas Erstling 07309/3568
Pfarrer Thomas Pfundner 07307/929183
Umweltbeauftragter S. Steger 07302/9221900
Heike Wiedenmayer, Sozialberatung 0176/45552089
Evang. Montessori-Kinderhaus 07309/426808
E-Mail  pfarramt.weissenhorn@elkb.de
Homepage  www.weissenhorn-evangelisch.de
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Gebetsstätte Marienfried Gottesdienstordnung und Mitteilungen 
 „Maria, Mutter der Kirche“ 225.06.2023 bis 02.07.2023 

 

AKTUELLE INFORMATIONEN UND TERMINE  

 

 

Gastronomie: 
Wir bieten sonn- und feiertags mittags zum Verzehr 
vor Ort ein Buffet oder zum Abholen verschiedene 
Gerichte nach Vorbestellung Tel: 07302 9227-0 an.  

 

 
 

 

Vorschau Termine 
 

- So 25.06. 17 Uhr Vortrag:  
„Die Kirche – Familie Jesu“,  
Prof. Dr. Gerda Riedl, Augsburg 

- Mo 26.06.  20:15 Uhr Bibelkreis 
- Sa 08.07. Wallfahrt der kath. Vietnamesischen 

Gemeinde 
- Sa 08.07. 20:00 Uhr Sühnenacht mit 

Wallfahrtspfarrer Thomas Pfefferer, Violau 
- Do 20.07. Lobpreisabend 

 

Großer Gebetstag 
– Sa. 15. Juli und So. 16. Juli 2023 – 

 

Sa., 20:00 Uhr Eröffnungsgottesdienst,  
anschl. Lichterprozession 

So., 10:00 Uhr Pontifikalamt  
– Festprediger: Hwst. H. Bischof Dr. Rudolf 

Voderholzer, Regensburg 
So., 14:15 Uhr Marienfeier mit Predigt 

 
 

Weitere Informationen und Termine finden Sie in 
unserem Jahresprogramm und auf unserer 

Homepage: www.marienfried.de 
 

SEGNUNG DER ANDACHTSGEGENSTÄNDE 
 

Jeden Samstag nach der Hl. Messe um 15:00 Uhr 

 
 
 

 
So.      12. Sonntag im Jahreskreis – Kollekte f. Marienfried 
25.06.  08:00   Hl. Messe (K) f. verst. Josef u. Monika Uhl 
  09:15   Rosenkranz 
  10:00   Hl. Messe (K) f. verst. Anton Dotzauer u. Angeh. 
  11:30   Hl. Messe „usus antiquior“(K) f. d. Wohltäter v. Marienfried 
          13:55   Rosenkranz 
          14:30  Andacht 
  15:00   Hl. Messe (K) um Genesung f. Kilian 
         

Mo.  Hl. Josefmaria Escrivá de Balaguer, Priester 
26.06. 07:00   Hl. Messe (GK) f. verst. Theresia u. Rudolf Rehle  
              14:15   Rosenkranz 
  15:00   Hl. Messe (GK) um Genesung f. Stefan Sollas 
  19:30  Hl. Messe (GK) f. Fam. Stipo Pranjic 
 
Di.  Hl. Cyrill von Alexandrien, Bischof, Hl. Hemma v. Gurk  
27.06.  07:00  Hl. Messe (GK) f. verst. Evelyn Schmid  
          14:15   Rosenkranz 
  15:00   Hl. Messe (GK) f. verst. Alois Luger 

          18:50   Rosenkranz 
          19:30  Hl. Messe (GK) f. verst. Anneliese Mendler 
 
Mi.   Hl. Irenäus, Bischof von Lyon, Märtyrer 
28.06. 07:00  Hl. Messe (GK) f. verst. Jutta Franke 
          14:15  Rosenkranz 
  15:00   Hl. Messe (GK) f. verst. Walburga u. Josef Schweikart  
                                               und Franz Mendler 
  18:50   Rosenkranz 
  19:30  Hl. Messe (GK) zu Ehren der Hl. Gottesmutter 
 
Do.      Hl. Petrus und Hl. Paulus, Apostel 
29.06. 07:00   Hl. Messe (GK) um Gottes Segen f. Peter  
          14:15  Rosenkranz  
          15:00   Hl. Messe (GK) f. verst. Hermann Hennes 
           MBP-Zönakel 
  18:30  Rosenkranz u. Beichtgelegenheit  
          19:30   Hl. Messe (K) f. verst. Josef Goßner 
          anschl. eucharistische Andacht 
 
Fr.  Die ersten hll. Märtyrer der Stadt Rom   
30.06.  07:00   Hl. Messe (GK) in bes. Anliegen 
           14:15   Rosenkranz 
  15:00   Hl. Messe (GK) f. leb. Katharina u. Eltern nach Meinung 
          18:50   Rosenkranz 
  19:30  Hl. Messe (GK) f. verst. Manfred Wrba 
 
Sa.   Hl. Radegundis –  Mariensamstag 
01.07.  07:00  Hl. Messe (GK) um Gottes Segen f. Halina u. Wiktor 
           15:00  Hl. Messe (K) f. Leb. u. Verst. d. Fam. Weber u. Pfeufer 
          18:50   Rosenkranz 
  19:30   Hl. Messe (K) f. d. verst. Monique Abrantes 
 
So.      13. Sonntag im Jahreskreis – Kollekte f. d. Hl. Vater 
02.07.  08:00   Hl. Messe (K) f. verst. Eltern d. Fam. Tozzi u. Zenker 
  09:15   Rosenkranz 
  10:00   Hl. Messe (K) f. verst. Katharina u. Johannes Kazendorn 
  11:30   Hl. Messe „usus antiquior“(K) f. verst. Rosaline Maunz 
          13:55   Rosenkranz 
          14:30  Andacht 
  15:00   Hl. Messe (K) in den Anliegen v. Madeleine Schunter 

KRANKENSEGEN 
 

Jeden Samstag nach der Hl. Messe um 15:00 Uhr in der 
Barmherzigkeitskapelle (außer am Herz-Mariä-Samstag) 

 
 

BEICHT- UND SEELSORGEGESPRÄCHE 
 

In der Kirche (Beichtstühle)  
Donnerstag: ab 18:30 Uhr 
Freitag u. Samstag: 16:15 – 17:45 Uhr 
zusätzl. am Herz-Jesu-Freitag:  14:00 – 15:00 Uhr 
Sonn- u. Feiertage:  09:00 – 10:00 Uhr 
 14:00 – 15:00 Uhr 
Fatimatag (13. d. Monats): ab 14:00 Uhr 
Herz-Mariä-Samstag:  ab 14:00 Uhr 
 ab 18:00 Uhr 
 ab 23:00 Uhr 
Seelsorgegespräche:  
Nach telefonischer Vereinbarung jederzeit möglich 

 

 

EWIGE ANBETUNG 
Die Zeit, die du mit Jesus im Allerheiligsten Sakrament ver-
bringst, ist die beste Zeit, die du auf Erden verbringen wirst. 
Jeder Augenblick, den du mit Jesus verbringst, wird deine 
Einheit mit ihm vertiefen und deine Seele auf ewig herrlicher 
und schöner machen für den Himmel sowie mithelfen, ewigen 
Frieden auf Erden zu fördern.  (Hl. Mutter Teresa v. Kalkutta) 

 

Anbetung: 
Tagsüber in der Gnadenkapelle (Mo. - Sa.) bzw.  
in der Kirche (So.) – jeder ist willkommen 
 

Nachtanbetung in der Hauskapelle:  
nur nach Anmeldung 

Gebetsstätte Marienfried ⬧ Marienfriedstr. 62 ⬧ 89284 Pfaffenhofen a. d. Roth ⬧ Tel: 07302 9227-0 ⬧ mail@marienfried.de 

Kirche (K) – Gnadenkapelle (GK) 
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Evangelische Kirchengemeinde
Steinheim
Pfarramt: T 07308 24 50
E-Mail: pfarramt.steinheim@elkb.de
Homepage: www.evk-steinheim.de
Pfarrer Tobias Praetorius, T 07308 24 50
Pfarrerin Alicia Menth, T 0160 94824686
Tel. 07308   9225713    
Bürozeiten: Di.: 09.30 – 12.30 Uhr

Do.: 16.30 – 18.30 Uhr
Fr.: 09.30 – 11.30 Uhr

Gartenstr. 19, Eingang Friedenstr., Nersingen

Liebe Gemeindeglieder,

wir laden Sie herzlich ein:

Gottesdienste:

Sonntag, 25.06.2023 – 3. Sonntag nach Trinitatis

Steinheim: 
09.00 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl 
Nikolauskirche Steinheim (Prädikant Hartlich) 

Straß:
10.15 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl 
Christus-Guter-Hirte  (Prädikant Hartlich)

Mittwoch, 28.06.2023 

Holzheim:
18.30 Uhr Ökumenisches Friedensgebet
St. Peter und Paul Holzheim 

Veranstaltungen:

Donnerstag, 22.06.2023/29.06.2023 
18.00 Uhr  Sportgruppe XXL, Gemeindezentrum Nersingen

Samstag, 24.06.2023/01.07.2023
10.00 Uhr Kinderchor, Gemeindezentrum Nersingen

Unser Pfarrbüro ist zu den bekannten Öffnungszeiten geöffnet. 
Wir bitten Sie vorher mit uns telefonisch (07308/2450) oder 
e-Mail (pfarramt.steinheim@elkb.de) Kontakt aufzunehmen bzw. 
einen Termin zu vereinbaren. Wir bitten um Ihr Verständnis.

Für die Seelsorge stehen Ihnen Pfrin. Alicia Menth 
(0160/94824686); alicia.menth@elkb.de) telefonisch und per 
e-Mail zur Verfügung. Bitte sprechen Sie gerne auf den Anruf-
beantworter. Wir rufen schnellstmöglich zurück.

Weitere aktuelle Informationen erhalten Sie jederzeit auf unse-
rer Homepage www.evk-steinheim.de.

Krabbelgruppe Steinheim:

Donnerstags von 08.30 bis 10.30 Uhr für Babys bis zum Kinder-
gartenalter im Bonifaz-Stöltzlin-Haus. 
Kontakt: Anna Ihle (0176 84062825).

Eltern-Kind-Waldspielgruppe KRABBELFÜCHSE
Wann:  Jeden Montag von 09:00 bis 11:00 Uhr 
Wo:   Treffpunkt ist das Schützenheim in Oberfahlheim im 

Schützenweg 2 mit ausreichend Parkmöglichkeiten 
Wer:  Wir freuen uns über jede Fuchsfamilie, die sich unse-

rem offenen Rudel anschließt. Es gibt keine Alters-
beschränkung! Schon für die Allerkleinsten ist der 
Waldboden eine bereichernde Ergänzung zur Krabbel-
decke. Die Waldspielgruppe ist unabhängig vom 
Waldkindergarten. Sie bietet jedoch die Möglichkeit, 
Wald und Fuchsrudel zu beschnuppern und näher 
kennenzulernen. Dies kann ggf. die Eingewöhnung in 
den Waldkindergarten erleichtern. Kontakt: Jara Mi-
nich (0151/14841841)

Was ist mitzubringen: Rucksack mit Vesper, Trinkflasche, Sitz-
unterlage, wetterfeste Kleidung, Kopfbedeckung, ggf. Sonnen-
schutz/Zeckenschutz, geschlossenes Schuhwerk
Jara Minich

Taufen
Taufen sind jederzeit möglich.  Wenn Sie Ihr Kind taufen lassen 
wollen, melden Sie sich bitte  im Pfarramt, Tel. 2450, an, um 
die Einzelheiten zu besprechen.

Ein besonderess Angebot für alle, die gerne eine Taufe zu-
sammen mit anderen feiern wollen: Unser Tauffest im Ulmer 
Winkel.

Das Motto autet:  Viele Gründe, ein Segen. Deine Taufe

Taufe ist etwas Wundervolles. Gottes großes Ja zu uns. Am 
Samstag, den 15. Juli wird auf der idyllisch gelegenen Halb-
insel am Franz-Willbold-See in Elchingen ein Tauffest gefei-
ert im Rahmen der Aktion „Deine Taufe“. 

Die Kirchengemeinden Steinheim, Pfuhl-Burlafingen,  
Elchingen und Reutti sind mit dabei. Bei einem Taufgottes-
dienst um 14.00 Uhr kann man sich im Uferbereich des Sees 
taufen lassen. Anschließend wollen wir bei Kaffee, Kuchen 
und Fingerfood weiterfeiern. 

Falls Sie Fragen haben oder ihr Kind oder Sie getauft werden 
wollen, dann nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf (Pfrin. 
Alicia Menth (0160/94824686); alicia.menth@elkb.de). 

Neuapostolische Kirche Vöhringen

Gottesdienstordnung und andere Termine

Sonntag, 25.06. 
06.45 Uhr  Rundfunksendung auf Bayern 2
Unter "Positionen" kommen in einem
15-minütigen Beitrag am Sonntagmorgen
abwechselnd verschiedene Religions-
und Weltanschauungsgemeinschaften zu Wort 
07.27 Uhr  Rundfunksendung auf SWR 1
Eine Verkündigungssendung der NAK Süddeutschland
im Magazin aus Religion, Kirche und Gesellschaft

09.30 Uhr  Gottesdienst mit Hl. Abendmahl
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Mittwoch, 28.06.
20.00 Uhr  Gottesdienst mit hl. Abendmahl

hier die >links< zum Zugang weiterer Informationen:
• Protected link
• https://nsp.vg-pfaffenhofen.de/enQsig/link?id=BAgAAACd

wAEtnR69h3sAAABp4Y4DcuX-G1_GnsCNEROaGtAM-
ji4GbpzTZYI8ECNMM87wgzGbrX06vx-izOuFnPq6rA_
tkMWxd3HG8JIBisVcD0HzhVLuuPJ_bxEjLgQ-_V8lROwtpdkj5
VQbsdrUD3XrQKgmxBRpPHs-VVYSY3DwME4WXjh094w18To1 

• Protected link (Kirchenbezirk)
• Protected link  (International)

Bei Fragen und für Kontakte stehen wir Ihnen gerne zur Verfü-
gung
Gemeindevorsteher: Christian Arnold, 
Tel, 07308-7099118 (Büro)
E-Mail: arnold.cs@t-online.de

Adresse der Kirche: Industriestraße 15, 89269 Vöhringen
Telefon Sakristei: 07306-33756

VEREINE UND ORGANISATIONEN

Marktmusikanten

Liebe Mitglieder, Freunde und Gönner unserer Blasmusik,

wie bereits auf unseren Generalversammlungen dieses Jahr ver-
kündet und bereits Thema vieler Gespräche, wollen wir nun auch 
öffentlich einen Ausblick über unsere musikalische Zukunft ge-
ben. Nach nun einer beinahe halbjährigen „Probephase“ sagen 
die Musikkapelle Beuren und der Musikverein Pfaffenhofen JA 
zur Spielgemeinschaft. Es ist uns dabei klar geworden, dass wir 
nicht nur gemeinsam musizieren möchten, sondern auch unsere 
Vereine zusammenführen wollen. Die genaue organisatorische 
sowie rechtliche Zusammenführung unserer Musikvereine befin-
det sich aktuell noch in der Planung, wir informieren unsere 
Mitglieder natürlich über weitere Schritte zum gegebenen Zeit-
punkt.

Dennoch möchten wir Sie bereits in dieser Meldung darüber  
informieren, dass alle zukünftigen Artikel, Amtsblatt-Veröffent-
lichungen und Auftritte unter unserem neuen Namen „Markt-
musikanten“ erscheinen werden und wir Sie ebenso bitten, 
diesen Namen für uns zu verwenden.

Unsere größte Leidenschaft und damit Ursprung beider Vereine 
sowie Klebstoff zwischen diesen und seinen Mitgliedern ist die 
Blasmusik. Ist ein Musikverein größtenteils bzw. nicht mehr 
spielfähig, fehlt ihm dieser essenzielle Kern, auf welchem alles 
weitere aufbaut. Wir bitten daher unsere Mitglieder um Ver-
ständnis, in dieser nicht leichtfertigen Entscheidung hinter uns 
zu stehen, um das zu erhalten, was uns allen am Herzen liegt: 
die Liebe zur Blasmusik und den Erhalt unserer Traditionen.

Wir hoffen daher, Sie an einem der nächsten Termine als Markt-
musikanten begrüßen zu dürfen und freuen uns auch über wei-
tere Spielanfragen. Diese sowie organisatorische Anliegen bitten 
wir nur noch an Katharina Venus (info@marktmusikanten.de) 
zu richten, um uns die gemeinsame Vereinsarbeit zu erleichtern. 
Aufgrund der vielen Terminvereinigungen dieses Jahr, bitten wir 

auch vermeintlich gewöhnliche und selbstverständliche Termine 
bei uns anzumelden, um kurzfristige Absagen wegen Über-
schneidungen zu vermeiden.

Wir freuen uns auf Euch!
Eure Marktmusikanten

PFAFFENHOFEN

Freiwillige Feuerwehr Pfaffenhofen

150 Jahre Freiwillige Feuerwehr Pfaffenhofen

ROCKSPITZ kommt – Partynacht in Pfaffenhofen.
Die Alpenrock Partyband kommt am 15. Juli nach Pfaffenhofen 
und rockt das Festzelt der Freiwilligen Feuerwehr. Wir sind Rock, 
Ihr seid spitz. Gemeinsam sind wir ROCKSPITZ... ursprünglich 
als Slogan gedacht, ist dieser Satz für die kultigen Alpenrocker 
mittlerweile auch auf der Bühne nicht mehr wegzudenken. Ge-
gründet wurde die Band 2015 von Frontman Jody Katsikas. Ihm 
schwebte eine Alpenrockformation im modernen Stil vor bei der 
es galt, schwere Gitarren mit Sythesizerelementen in Einklang 
zu bringen und dabei auf das Akkordeon nicht zu verzichten. 
Das Layout stand und der mittlerweile typische Rockspitzsound 
war geboren. Fortan entwickelte sich das Projekt sehr schnell zu 
einem Zugpferd in der Party und Alpenrockszene.

Wir freuen uns auf ein Zelt voller Dirndl und Lederhosen, auf 
eine bunte Mischung aus Gitarrenrock, Schlager, Countrystyle 
und Pop – hier steppt der Bär – seid mit dabei.

Mit Barbetrieb – deshalb Eintritt erst ab 18 Jahren. 

Karten im Vorverkauf online (www.ff-pfaffenhofen.de), an der 
Aral-Tankstelle Schlumberger, bei der Firma Birka & Mayer zum 
VVK-Preis von 10 € und an der Abendkasse für 12 €



VG PFAFFENHOFEN aktuell18 Freitag, 23. Juni 2023

Gesangverein Liederkranz 
Pfaffenhofen

Der Liederkranz Pfaffenhofen gibt anlässlich 
seines 100 Jährigen Jubiläums  

ein festliches Konzert!

Es singen der Gemischte Chor, der Männerchor und als besonde-
rer Gast das Jodelchörli aus Lütisburg/Schweiz.

Das Konzert findet am 24. Juni 2023 um 20 Uhr in der Aula 
der Hermann-Köhl-Schule statt.
Der Einlass beginnt um 19 Uhr. Der Eintritt ist frei, über Spen-
den freuen wir uns sehr. Für Speis und Trank ist gesorgt.
Feiern Sie mit uns den besonderen Anlass und lassen Sie sich 
von den verschiedenen Gruppen musikalisch inspirieren! 
Wir freuen uns auf einen schönen geselligen Abend!

Am 25. Juni 2023 wird das Jodelchörli den Festgottesdienst 
um 10 Uhr in der Kirche St. Martin musikalisch begleiten.
Näheres dazu erfahren Sie unter der Rubrik Pfarrgemeinde.

Ihr Liederkranz Pfaffenhofen

Musikverein Pfaffenhofen

Liebe Mitglieder, Freunde und Gönner unserer Blasmusik,

wie bereits auf unseren Generalversammlungen dieses Jahr  
verkündet und bereits Thema vieler Gespräche, wollen wir nun 
auch öffentlich einen Ausblick über unsere musikalische  
Zukunft geben. Nach nun einer beinahe halbjährigen „Probe-
phase“ sagen die Musikkapelle Beuren und der Musikverein 
Pfaffenhofen JA zur Spielgemeinschaft. Es ist uns dabei klar 
geworden, dass wir nicht nur gemeinsam musizieren möchten, 
sondern auch unsere Vereine zusammenführen wollen. Die ge-
naue organisatorische sowie rechtliche Zusammenführung unse-
rer Musikvereine befindet sich aktuell noch in der Planung, wir 
informieren unsere Mitglieder natürlich über weitere Schritte 
zum gegebenen Zeitpunkt.

Dennoch möchten wir Sie bereits in dieser Meldung darüber  
informieren, dass alle zukünftigen Artikel, Amtsblatt-Veröffent-
lichungen und Auftritte unter unserem neuen Namen „Markt-
musikanten“ erscheinen werden und wir Sie ebenso bitten, 
diesen Namen für uns zu verwenden.

Unsere größte Leidenschaft und damit Ursprung beider Vereine 
sowie Klebstoff zwischen diesen und seinen Mitgliedern ist die 
Blasmusik. Ist ein Musikverein größtenteils bzw. nicht mehr 
spielfähig, fehlt ihm dieser essenzielle Kern, auf welchem alles 
weitere aufbaut. Wir bitten daher unsere Mitglieder um Ver-
ständnis, in dieser nicht leichtfertigen Entscheidung hinter uns 
zu stehen, um das zu erhalten, was uns allen am Herzen liegt: 
die Liebe zur Blasmusik und den Erhalt unserer Traditionen.

Wir hoffen daher, Sie an einem der nächsten Termine als Markt-
musikanten begrüßen zu dürfen und freuen uns auch über wei-
tere Spielanfragen. Diese sowie organisatorische Anliegen bitten 
wir nur noch an Katharina Venus (info@marktmusikanten.de) 
zu richten, um uns die gemeinsame Vereinsarbeit zu erleichtern. 
Aufgrund der vielen Terminvereinigungen dieses Jahr, bitten wir 
auch vermeintlich gewöhnliche und selbstverständliche Termine 
bei uns anzumelden, um kurzfristige Absagen wegen Über-
schneidungen zu vermeiden.

Wir freuen uns auf Euch!
Eure Marktmusikanten

SV Pfaffenhofen

Komm in unser TEAM...

• Willst Du Dich aktiv am Vereinsgeschehen beteiligen
• Hast Du Interesse/Kenntnisse für Verwaltungsarbeiten

Wir suchen zur baldigen Verstärkung unserer Vorstandschaft 
eine/einen 

Kassierer (m/w/d)

Bei Interesse bitte bei unserem ersten Vorstand – Michael Pint-
leger – melden. Tel.: 0173-3265906
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Abteilung Gymnastik

Die Abteilung Gymnastik stellt sich vor

Die Gymnastikabteilung bietet allen sportbegeisterten  
Menschen in und um Pfaffenhofen verschiedene Varianten der 
Gymnastik an, um sich sportlich zu betätigen und fit zu halten. 
Alle Sportinteressierte sind gerne zum „Hereinschnuppern“ ein-
geladen. Wir freuen uns auf euch.
Weitere Informationen erteilt Abteilungsleitung Sandra Wöhr 
unter gymnastik@sv-pfaffenhofen.de. Bei Rückrufwünschen 
einfach Name und Telefonnummer angeben.

Übungsstunden im Sportheim des SV Pfaffenhofen
Montags um 19.15  Frauen-Power  
Gymnastik für Sie mit Kleingeräten mit Ingrid Berger
Ort: Sporthalle Pfaffenhofen

Montags um 19.00  Step- Aerobic Mix 
mit Kleingeräten und Yogaelementen für alle  
mit Ilona Dietze-Armana

Montags um 20.10 Wirbelsäulengymnastik
mit verschiedenen Handgeräten für Sie und Ihn  
mit Claudia Walk

Dienstags um 18.15 Männergymnastik
mit Manfred Schirssner

Dienstags um 19.15-20.15 Rückenfit-Workout
Beweglichkeit und Kraft aus der eigenen Mitte  
mit Birgit Frittmann

Mittwochs um 18.00 Wirbelsäulengymnastik
mit verschiedenen Handgeräten für Sie und Ihn 
mit Claudia Walk

Mittwochs um 19.00 Fitneß durch Krafttraining
Langhanteltraining im Tabata Stil mit Lara Meyer

Donnertags um 18.00  Frauen-Power
Gymnastik für Sie mit Kleingeräten mit Ingrid Berger

Donnerstag  um 19.00 Fit mit Intervall-Training
Ganzkörpertraining für alle mit Sandra Wöhr

Alle sportbegeisterten sind gerne zum „hereinschnuppern“ auf-
gefordert. Die Übungsleiter der Gymnastikabteilung freuen sich 
auf SIE und IHN.

Abteilung Handball

Die Abteilung Handball stellt sich vor

Der SV Pfaffenhofen bietet Jungs und Mädchen  im Alter von 5 
bis 9 Jahre Handball an. Hat ihr Kind Spaß am gemeinsamen 
Sport und Lust unser Team zu verstärken? Dann kommt einfach 
mal im Training vorbei, schaut zu und probiert es aus. Ihr Kind 
ist herzlich willkommen, wir freuen uns auf euch!

Trainingszeiten Handball
Dienstags von 16.00 – 17.30 Uhr
Mädchen und Jungen von 5 – 9 Jahre
Schulsporthalle Pfaffenhofen
Ansprechpartner: Alexander Vogg 0157/51345741

Tennisclub Pfaffenhofen

Damen weiter auf Erfolgskurs

Die Damen 40 besiegten am ersten Spieltag nach der Pfingst-
pause den SSV Illerber-Thal mit einem ungefährderten 6:0. Für 
den TCP waren Susi Bläsius, Britta Sonntag, Petra Steck, Katja 
Doster-Schenk und Simone Berg (im Doppel für Petra Steck) 
erfolgreich. Weiter auf einen Sieg warten müssen die Herren 30, 
die beim SC Eurasburg mit 0:9 unter die Räder kamen. Gratula-
tion an die unsere Jugend U15, die den TS Senden mit 6:0 vom 
Platz fegten.

Die weiteren Spiele unserer Mannschaften:
23.06. Kleinfeld U9 (Heimspiel, TSV Offingen)
24.06. Herren 30 (Auswärtsspiel, TWSV Königsbrumm)
24.06. Damen 40 (Auswärtssspiel, TSV Haunstetten)
28.06. Herren 65 (Heimspiel, TSV Augsburg- Kriegshaber)

Mixed-Turnier mit anschließendem Sommerfest

Liebe Mitglieder
am 29. Juli starten wir um 14 Uhr mit einem Mixed-Turnier für 
Jedermann/-frau und Kinder und Jugendliche. Anschließend 
wollen wir mit Euch ab 17 Uhr in zwangloser Atmosphäre gril-
len und den Tag gemütlich ausklingen lassen. Selbstverständ-
lich müssen nicht "beide Veranstaltungen" von Euch gebucht 
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werden. Da die Geschmäcker in Sachen "Grillen" sehr unter-
schiedlich sind, bitten wir Euch, für Euer Grillgut selbst zu sor-
gen. Für diesen Tag können sowohl mitgebrachte Kuchen, Sala-
te oder Desserts als Arbeitseinsätze angerechnet werden. Wer 
Interesse am Mixed-Turnier und/ oder Sommerfest hat, meldet 
sich bitte bis zum 21.7.2023 bei Marcus_Schenk@freenet.de 
an. Alternativ könnt Ihr Euch in die Liste im Vereinsheim ein-
tragen. Bitte gebt an, an welcher Veranstaltung Ihr teilnehmen 
wollt und wie Ihr unser Buffet unterstützen wollt.

Wir freuen uns auf Euer Kommen.
Die Vorstandschaft des TCP

BEUREN

SV Beuren

Samstag, 24. Juni

Altpapiersammlung des SV Beuren

Am Samstag, 24. Juni, sammeln die 
Sportler des SV Beuren wieder Altpapier 
in Beuren, Niederhausen, Biberberg 
und Balmertshofen.

Wir nehmen gerne alles mit, was in  
Ihrem Briefkasten landet oder in Ihrem 
Büro abfällt, wie Tageszeitungen, Pro-

spekte, Werbung, Schriftstücke usw. (aber keine Kartonagen). 
Bitte stellen Sie das gebündelte Altpapier ab 8 Uhr morgens gut 
sichtbar am Straßenrand bereit.
Vielen Dank!

Vielen Dank für euren Sammeleifer, mit dem ihr den SVB perfekt 
unterstützt!

Eine Bitte noch:

Bitte schneidet die Bons unten nicht ab!
Im "Abspann" stehen wichtige Informationen, die wir benöti-
gen, um die Bons korrekt eingeben zu können. Ohne diese In-
formationen sind die Bons für uns leider wertlos. Ihr braucht 
euch also gar nicht die zusätzliche Arbeit zu machen. Einfach so 
in den Briefkasten stecken, wie ihr sie bekommt! Danke!

Abteilung Fußball - Aktive

Abteilung Fußball - Jugend

Ergebnisse Jugend

Mittwoch, 14. Juni 2023
E SV Beuren - TSV Dietenheim III 13:1 (6:0)

Donnerstag, 15. Juni 2023
A SGM Illerkirchberg - SV Beuren  2:0 (1:0)

Samstag, 17. Juni 2023
D SGM Silheim - SV Offenhausen III  15:1 (5:1)
C SGM Dietenheim II - SV Beuren  0:4 (0:2)

Vorschau Jugend

Freitag, 23. Juni 2023
E-Junioren
18.00 Uhr FV Weißenhorn I - SV Beuren

Samstag, 24. Juni 2023
D-Junioren
11.00 Uhr SGM Ludwigsfeld II - SGM Silheim

C-Junioren
14.30 Uhr SV Beuren - SGM (Obenhausen) Rothtal II (9er)

A-Junioren
16.30 Uhr SV Beuren - TSV Pfuhl

C-Junioren

Samstag, 17. Juni 2023 - C-Junioren

C-Junioren sind Meister!

Schon einen Spieltag vor Schluss konnten unsere C-Junioren am 
Samstag den Meisterwimpel entgegennehmen!

Mit sieben Siegen in sieben Spielen und vor allem auch dem 
Sieg im direkten Vergleich mit dem Tabellenzweiten machten 
die Beurener C-Junioren-Jungs nach dem 0:4-Sieg in Dieten-
heim die Sache vorzeitig klar!
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41:2 Tore bisher sprechen ebenfalls eine deutliche Sprache! 
Jungs, ihr seid echt "on fire"!

Herzlichen Glückwunsch an alle Spieler und Trainer! Wir sind 
stolz auf euch!

Auf dem Foto zu sehen sind:
Hinten von links: Tim Schultheiß (Trainer), Matteo Theimer,  
Tim Strobel, Adrian Engelhard, Joschua Klotz, Matteo Pittner, 
Leo Backeler, Leo Rauscher, Arend Hoffmann, Mika Klöppel,  
Tobias Gröger
Vorne von links: Jonas Riggenmann, Phillip Metz, Jonas Walke, 
Leon Wolf, Tim Ertle, Michael Klotz (Trainer)
Auf dem Bild fehlen: Harry Hofmann (Trainer), Johannes Bitt-
ner, Niklas Frank, Damian Hoffmann, Kevin Kuliber, Sebastian 
Theimer, Levi Tietze, Luca Wiesmann

A-Junioren

Donnerstag, 15. Juni 2023 - A-Junioren

Kleine Fehler und vorne keine Tore führen zur Niederlage im 
Topspiel

SGM Illerkirchberg - SV Beuren 2:0 (1:0)

Zum nächsten Punktspiel, dem Topspiel Erster gegen Zweiter, 
ging es zur SGM Illerkirchberg.

In der vierten Minute hatte Lukas bereits die erste Großchance, 
als bei einem langen Ball er den Ball im Kopfballduell verlänger-
te.Er erreichte den Ball gerade noch vor dem herauslaufenden 
Torwart, jedoch ging der Schuss am Tor vorbei. Eine Minute 
später mussten wir jedoch den 1:0 Rückstand einstecken: Nach 
einem Fehlpass im Mittelfeld spielten die Gäste gleich ihren 
Stürmer an, der an der Strafraumlinie frei stand und den Ball im 
langen Eck versenkte. Wir wollten gleich wieder aufschließen, 
jedoch fehlte in den entscheidenden Situationen der richtige 
Durchsetzungswille. Trotzdem hatten wir einige gute „Halb-
chancen“, bei sauberer Vollendung wäre auch was Zählbares 
rausgesprungen, jedoch lag das Glück nicht auf unserer Seite. 
Bei den Gastgebern merkte man mit der Zeit, dass die Kräfte 
nachließen, jedoch konnten wir daraus nichts keinen Profit 
schlagen.

In der 59. Minute machten wir Illerkirchber dann noch ein Ge-
schenk: Ein Abstoß kam nicht hoch genug, so dass ihn der geg-
nerische Stürmer 20 Meter vor dem Tor runterpflücken und mit 
einem Mitspieler zum 2:0 verwandeln konnte. In der Schluss-
phase hatten wir dann noch einige Großchancen, jedoch wollte 
nichts rein. In der 84. Minute schoss Nico beispielsweise aus 
der Entfernung, der Torwart konnte nur abprallen lassen, Nicks 
Seitfallzieher ging aber knapp am Pfosten vorbei. Ein anderes 
Beispiel: Bei einem Eckball in der 87. Minute konnte Lukas aus 
fünf Metern köpfen, ein Illerkirchberger klärte aber noch in 
hächster Not auf der Linie. So wollte für uns kein Tor rein und 
das Spiel endete mit einer 2:0 Niederlage.

Am Samstag, den 24. Juni haben wir dann unser letztes Punkt-
spiel zuhause gegen den TSV Pfuhl. Danach ist dann noch unse-
re Saison-Abschlussfeier.

Kader:
Nick Backeler, Felix Csaky, Lukas Haas, Timo Hampp, David Höld, 
Marc Jeske, Vincent Kling, Samuel Klotz, Felix Leistner, Felix 
Schall, Stefan Schmid, Hannes Strobel, Nico Theimer, Ruben 
Wolf

Abteilung Fußball - AH

Vorschau AH

Freitag, 23. Juni: TSV 1863 Krumbach - SV Beuren

Unsere Attraktiven Herren sind im Halbfi-
nale Bayerischen AH-Pokals (Ü32) Kreis 
West! Das "Rote Ballett" wird am Freitag, 
23. Juni 2023, um 19.00 Uhr um den Ein-
zug ins Finale spielen. Austragungsort: 
Krumbach Waldsportplatz, Jahnstraße 20, 
86381 Krumbach (Schwaben). Wer Zeit hat, 
bitte vorbeikommen und die Beurener 

Jungs unterstützen!

ERBISHOFEN MIT DIEPERTSHOFEN

Jagdgenossenschaft Erbishofen

Einladung zum Rehessen

Am Donnerstag den 6. Juli 2023 findet um 19:00 Uhr in Marien-
fried das traditionelle Rehessen statt. Alle Jagdgenossen sind 
mit Partner herzlich eingeladen.

Die Vorstandschaft

Lesen, mitreden, mitmachen. 
Mit Ihrem Mitteilungsblatt 
am Gemeindeleben teilnehmen.
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HOLZHEIM

Männergesangverein Holzheim

Vorankündigung

Der MGV Holzheim veranstaltet mit der Chorgemeinschaft Sän-
gertreu Frohsinn-Neu-Ulm ein Konzert auf der Glacierbühne in 
Neu-Ulm.
Ab 11 Uhr wird am Sonntag den 9. Juli der vierstimmige Män-
nerchor aus Holzheim seine Lieder darbringen.

Auch zur Abend-Serenade am Sonntag den 23. Juli wird der MGV 
Holzheim ab 16 Uhr im Biergarten der Bärenbrauerei Neuhausen 
auftreten.

Vorstand Horst Weber

Schützenverein Holzheim

Sommerfest
am  Freitag, den 23. Juni

im und ums Schützenheim Holzheim

ab 18.30 Uhr

Musikalische Unterhaltung mit dewn Alten Hasen

TSV Holzheim

Abteilung Fußball

WIR SUCHEN DICH !!

Hast du Interesse, dich in einem Ehrenamt beim TSV Holzheim 
in der Fußabteilung zu engagieren? Dann bist du bei uns an der 
richtigen Stelle. 

Wir suchen für den Bereich Öffentlichkeitsarbeit/Medien Ver-
stärkung in unserer Abteilung.

Konkret geht es hierbei um die Gestaltung unseres Stadionhef-
tes, Beiträge im örtlichen Amtsblatt und der Homepage des  
TSV Holzheim. 

Bei Interesse gerne melden bei:
Keller Andreas 01738905229
Hiller Markus 015118215273

Abteilung Fußball - Jugend

Rückblick auf die vergangen Spiele

Freitag, 16.06.2023
E2- Junioren: 
SGM Ermingen II - SGM Holzheim II 2:4
Mit zwei Siegen und vier Niederlagen er-

reichten unsere E2-Junioren  in ihrer Staffel den 5. Tabellen-
platz.

E1- Junioren: TSF Ludwigsfeld I - SGM Holzheim I 2:8
Mit einem deutlichen Sieg im entscheidenden Spiel gegen Lud-
wigsfeld erreichten die E1-Junioren die Meisterschaft in ihrer 
Staffel. Herzlichen Glückwunsch zur gewonnenen Meisterschaft.

Samstag 17.06.2023
C-Junioren: SGM Nersingen - FC Burlafingen 1:4

Sonntag: 18.06.2023
B- Junioren: SGM Nersingen - SGM Unterweiler 3:5

Vorschau auf die kommenden Spiele

Samstag 24.06.2023
D-Junioren: 13.00 Uhr: SGM Ludwigsfeld I - SGM Holzheim
C-Junioren: 14.30 Uhr: SGM Elchingen II - SGM Nersingen

Sonntag: 25.06.2023
B- Junioren: 10.00 Uhr: SGM Altenstadt - SGM Nersingen

Abteilung Tischtennis

ALTPAPIERSAMMLUNG 

Die Tischtennisabteilung des TSV Holzheim e.V. sammelt am
Samstag, 1. Juli 2023
wieder Altpapier in Holzheim und Neuhausen.

Wir bitten Sie deshalb, Ihr Altpapier handlich gebündelt und 
mit einer Schnur über Kreuz zusammengebunden (bitte keine 
Wollfäden oder Drähte dazu verwenden) ab 8.00 Uhr am Stras-
senrand gut sichtbar bereit zu stellen.

Bitte ausschließlich Papier in die Bündel packen, keine Kartona-
gen, Tapeten usw. 

Die weiteren, geplanten Termine unserer Altpapiersamm-
lungen in 2023:
30. September 2023 sowie 16. Dezember 2023

Für Ihr Verständnis und Ihre Unterstützung bedanken wir uns 
schon jetzt im Voraus.

TSV Holzheim e.V. - Abteilung TischtennisWenn es professionell, qualitativ 
hochwertig und preiswert sein darf, 
sind Sie bei uns richtig!
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NEUHAUSEN

Obst- und Gartenbauverein 
Neuhausen-Holzheim

Reise in den Bayrischen Wald

Der OGV Neuhausen Holzheim unternahm vom 9.-12.Juni eine 
Reise in den Bayrischen Wald. Bei den Stadtführungen in Re-
gensburg, Passau und Landshut wurde bayrische Geschichte er-
lebt. Eine Vorführung  bei einer Glasbläserei bei Spiegelau , ein 
Spaziergang in Naturpark Neuschönau mit einem Ranger und 
der obligatorische Besuch der Baumwipfelpfades waren die Hö-
hepunkte der Reise. Außerdem wurde noch die Landesgarten-
schau in Freyung besucht. Ein Ritteressen im Kellergewölbe  des 
Hotels bildete den Abschluss der Reise.

Vorstand Xaver Stadler

Die OGV Reisegruppe in Passau 

Radfahrverein Neuhausen-Holzheim

Start und Ziel:  Radlerheim, Steigackerweg 2 in Neuhausen 
Startzeiten:  7 Uhr bis 13 Uhr 

Für das leibliche Wohl ist am und im Radlerheim mit  
Mittagstisch sowie Kaffee und Kuchen 

 
bestens gesorgt! 

 

Volkswanderung und Volksradfahren 
am 

 9. Juli 2023

bereits ab vormittags,  
auch zum mitnehmen!

WAS SONST NOCH INTERESSIERT

Musikschule Weißenhorn 
mit Außenstelle Pfaffenhofen
Schulstraße 7 · 89264 Weißenhorn
T 07309 34 44 · F 07309 4 22 35
Musikschulewh@aol.com
www.musikschule-weissenhorn.de

Sommerkonzert der Musikschule Weißenhorn | 
Pfaffenhofen am Freitag, 7.7.2023 um 19:00 Uhr

Das diesjährige Sommerkonzert der Musikschule findet erstmalig 
auf dem Marktplatz in Pfaffenhofen statt. Schülerinnen und 
Schüler präsentieren Werke von Pop bis Klassik. 
Der Eintritt ist frei. Termin: Freitag, 7. Juli um 19:00 Uhr.
Bei schlechter Witterung wird das Konzert in die Aula der Her-
mann-Köhl-Schule verlegt.

Arbeiter-Samariter-Bund

Liebe Familien,
zu den nachfolgenden Veranstaltungen lade ich 
Sie herzlich ein! Eine Anmeldung ist, wenn 
nicht anders angegeben, beim Familienstütz-
punkt ASB notwendig unter: 

familienstuetzpunkt-weissenhorn@asb-nu.de bzw. 07309-87917 
52. Die Veranstaltungen sind kostenfrei. Wir freuen uns über ei-
nen freiwilligen Unkostenbeitrag am Tag der Veranstaltung.

28.06.2023: Online-Vortrag: "Du isst zu wenig!" 
Wenn das Essen zur Herausforderung wird.
Der Vortrag bietet die Möglichkeit, sich über Fragen und Heraus-
forderungen im Umgang mit den verschiedenen Essverhaltens-
formen bei Kindern bzw. Teenagern zu informieren und auszu-
tauschen. Was ist (noch) normal und wann sollten Eltern 
„hellhörig“ werden? Nach einem Impulsvortrag zum Thema, ist 
Zeit für Ihre Fragen und Anliegen! 
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Referentin: Sonja Eichin, Dipl. oek. troph.
Dauer: 19:30 - 21:00 Uhr
Anmeldung bitte bis zum 24.06.2023 beim Familienstuetz-
punkt.

29.06.2023: Zappelphilipp und Hans-guck-in-die Luft?
Manche Kinder wirken verträumt, andere wiederum unruhig. 
Beiden ist jedoch gemeinsam, dass sie sich nur kurz konzen-
trieren und an einer Sache bleiben können. Was können Ursa-
chen dafür sein, wenn Kinder im Unterricht und bei den Haus-
aufgaben nicht aufmerksam bleiben können? Ist es ein 
Aufmerksamkeitsdefizit-Syndrom mit oder ohne Hyperaktivität 
(ADHS)? Oder liegen andere Ursachen zugrunde? Was können 
Eltern tun? Diese und andere Fragen beantwortet Ihnen Herr Dr. 
Sukale.
Referent: Dr. Thorsten Sukale, Dipl. Psychologe, Kinder- und 
Jugendlichenpsychotherapeut
Ort: Grundschule Roggenburg, Dauer: 19:30 – 21:00 Uhr
Anmeldung bitte bis zum 25.06.2023 beim Familienstützpunkt.

13.07.2023: Elternrunde – für Eltern mit Kindern mit Hoch-
begabung
Die Elternrunde dient dem Austausch, der Vernetzung und der 
gegenseitigen Unterstützung rund um das Thema „Hochbega-
bung“. Die Elternrunde wird geleitet von Silvera Schmider, u.a. 
Begabungspädagogin.
Ort: Gemeindeverwaltung Roggenburg, 
Dauer: 19:30 – 21:00 Uhr
Eine Anmeldung ist beim Familienstützpunkt bis zum 09.07.2023 
erforderlich.

18.07.2023: PEKiP-Schnuppern für Eltern mit Säuglingen 
im Alter von 6 - 12 Monaten 
Das erste Lebensjahr ist eine ganz besondere Zeit. Das Baby 
lernt jeden Tag dazu! Beim PEKiP-Schnupperkurs erhalten Eltern 
viele Anregungen, wie sie die natürliche Entwicklung ihres Ba-
bys begleiten und unterstützen können. Die Eltern-Kind-Bin-
dung wird gestärkt!
Referentin: Andrea Bürzle, u.a. PEKiP-Gruppenleiterin
Ort: Rathaus Pfaffenhofen,
Eine Anmeldung ist bis zum 14.07.2023 beim Familienstütz-
punkt erforderlich.

Dienstag: Babycafe 
Wir treffen uns jeden Dienstag um 10:00 Uhr im Rathaus in 
Pfaffenhofen an der Roth. Nach unserer Begrüßungsrunde, mit 
Liedern und Spielen, tauschen wir uns über Fragen der Entwick-
lung im ersten Lebensjahr aus. Unsere Familienhebamme und 
Hebamme, Victoria Roeder, steht Ihnen kompetent für Ihre 
Fragen zur Verfügung. Gegen 11:00 Uhr endet das Babycafe mit 
einem Abschiedslied. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Das 
Babycafe wird gefördert von KoKi – den Frühen Hilfen im Land-
kreis Neu-Ulm.

Landkreis Neu-Ulm

Pressemitteilung
vom 13.06.2023

Das Museum Kellmünz erkunden

„Treffpunkt Museum“ im Archäologischen Park
Im Archäologischen Park Kellmünz geht die Reihe „Treffpunkt 
Museum. Kunst, Kultur und Kaffeeklatsch“ weiter. An drei auf-
einanderfolgenden Terminen sind ältere Menschen eingeladen, 
das Museum interaktiv zu entdecken und dabei Kontakte zu 
knüpfen. Bei den einzelnen 90-minütigen Veranstaltungen wird 
eine lockere Möglichkeit des Austausches und des Kulturgenus-
ses geboten. Bei Kaffee und Brotzeit klingen die Museumsbesu-
che aus.

Museumstermine

Interessierte können an folgenden Termin teilnehmen:
• Donnerstag, 29. Juni, von 10:00 bis 11:30 Uhr,
• Donnerstag, 6. Juli, von 10:00 bis 11:30 Uhr und
• Freitag, 14. Juli, ab 10:30 Uhr, mit Exkursion in das 

Bayerische Bienenmuseum Illertissen.

Der Treffpunkt für die ersten beiden Termine ist jeweils 10:00 
Uhr am Pfarrheim Markt Kellmünz (Kirchstraße 10, 89293 Kell-
münz). Beim dritten Termin treffen sich die Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer im Bienenmuseum Illertissen. Für Anmeldung 
und Fragen steht Andrea Müller unter Tel. 08337 752 750 oder 
per E-Mail an a.mueller@kellmuenz.de zur Verfügung. Teilnah-
me und Eintritt sind frei!

Die Gesundheitsregion Plus, der Öffentliche Gesundheitsdienst 
(ÖGD) und das Kulturteam des Landkreises Neu-Ulm haben ge-
meinsam diese neue Veranstaltungsreihe aufgesetzt: In jedem 
der vier Landkreismuseen (Archäologischer Park Kellmünz, 
Bayerisches Bienenmuseum Illertissen, Klostermuseum Roggen-
burg und Museum für bildende Kunst in Oberfahlheim) findet 
das Format statt. Das Feedback sei bei den ersten Terminen 
durchweg positiv gewesen und hätte gezeigt, „dass Interesse 
für interaktive Kunst- und Kulturveranstaltungen da ist“, sagt 
die Museumsleiterin Franziska Honer.

Ziel ist es, Begegnungsmöglichkeiten zu schaffen
Das Bayerische Staatsministerium für Gesundheit und Pflege 
hat dieses Jahr unter dem Motto „Licht an – Damit Einsamkeit 
nicht krank macht.“ Einsamkeit zum Präventionsschwerpunkt-
thema gemacht. Hier knüpft der „Treffpunkt Museum“ als Be-
gegnungsmöglichkeit an. Das Angebot richtet sich vorwiegend 
an ältere Menschen. Ihnen sollen im Rahmen eines Kulturerleb-
nisses Begegnungen ermöglicht werden.

Die Einschränkungen während der Corona-Pandemie haben ver-
mehrt zu Einsamkeit geführt. Dabei wird Einsamkeit nicht nur 
als soziale Isolation oder Alleinleben verstanden – es ist das 
individuelle Gefühl, nicht ausreichend tiefe soziale Beziehun-
gen zu haben, wie man sie für ein zufriedenes Leben bräuchte. 
Weitere Informationen und Termine zum Thema Einsamkeit fin-
den Sie unter https://www.landkreis-nu.de/einsamkeit.
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Schulen anderer Gemeinden

Städtische Wirtschaftsschule Senden

Informationsabend an der Wirtschaftsschule 
Senden

Am Dienstag, 04.07.2023, findet um 19:00 Uhr an der Städ-
tischen Wirtschaftsschule Senden, Lange Str. 45, ein Informa-
tionsabend für interessierte Eltern und Schüler*innen statt. 
Wir informieren über unsere zukunftsweisende Schulart und die 
verschiedenen Einstiegsmöglichkeiten. Vorgestellt wird die 
fünfstufige Form, die von der 6. bis zur 10. Jahrgangsstufe zur 
mittleren Reife führt sowie die vierstufige Form, die von der  
7. bis zur 10. Jahrgangsstufe zur mittleren Reife führt und die 
zweistufige Form, die in Jahrgangsstufe 10 und 11 ebenfalls zur 
mittleren Reife führt. Im Anschluss an einen allgemeinen Infor-
mationsvortrag wird eine Schulhausführung angeboten und es 
besteht die Möglichkeit, zukünftige Schüler*innen für das neue 
Schuljahr anzumelden. Mit dem Wirtschaftsschulabschluss kann 
jeder Ausbildungsberuf ergriffen werden, wobei sich die Lehr-
zeit in vielen kaufmännischen Berufen um 1 Jahr verkürzt. Der 
Weg zur Fachoberschule oder zu beruflichen Gymnasien steht 
ebenfalls offen. Weitere Informationen über die WiSS gibt es 
unter www.wiss-senden.de oder unter der Telefonnummer 
07307-945-3710.
Text: Helga Grabinger

Familienpflegewerk
 des Bayerischen Landesverbandes 
  des Katholischen Deutschen Frauenbundes e.V.

Mama ist krank. Und was jetzt?
Familien in kritischen Situationen haben Anspruch auf Unter-
stützung. Wie sie Hilfe bekommen, erfahren sie bei Frau Patricia 
Lange, Einsatzleiterin der Station Iller-Roth. 
Drechslerstraße 4 · 89264 Weißenhorn
T 07309 42 67 06 · F 07309 42 67 05
lange@familienpflegewerk.de

Hospizgruppe Weißenhorn/Pfaffenhofen/Roggenburg
Marianne Riebler  T 07309 42 67 87 oder 57 57

Sucht- und Drogenberatung 
der Diakonie Neu-Ulm e.V.

Suchtberatung
ab 18 Jahren
Alkohol, Glücksspiel, 
Medikamente, Medien
Eckstr. 25, 89231 Neu-Ulm
☏  0731 / 7047850
📧📧  suchtberatung@
  diakonie-neu-ulm.de

*NEU: VIDEO-BERATUNG*
Infos und Anmeldung unter: 
www.diakonie-neu-ulm.de

Drogenberatung – Drob Inn
ab 14 Jahren
Illegale Drogen

Lena Probst
Hauptplatz 7
89264 Weißenhorn
☏  0160/ 95419864
📧📧   drob-inn@diakonie-

neu-ulm.de
www.diakonie-neu-ulm.de

illerSENIO Sozialstation für: 
Weißenhorn, Roggenburg, 
Pfaffenhofen ...

illerSENIO steht für ein in der Region einzigartig ganzheitliches 
Leistungsangebot für Senioren. Mit inzwischen rund 450 Mitar-
beitern und der Möglichkeit alle Pfl ege- und Betreuungsformen 
aus einer Hand zu bieten, sorgen wir auch im hohen Alter für 
individuelle Lebensqualität...

Freuen Sie sich auf die vielen Möglichkeiten, die Ihnen die 
illerSENIO Sozialstation bietet:
- Ambulante Grundpfl ege
- Ambulante Behandlungspfl ege
- Pfl egekurse für Angehörige
- Zuhause-Betreuung von dementiell Erkrankten
- Soziale Betreuung
- Verhinderungspfl ege
- Betreuungsleistungen für jeden Pfl egegrad

Das bringt illerSENIO u.a. ins Rothtal:
- Flexibel buchbare Tagespfl ege
- Langzeit- und Kurzzeitpfl ege
- Seniorenservice rund ums Haus
- Frisch gekochte Mobile Mittagsmenüs

Ihre Ansprechpartnerin: 
Frau Kerry Radojevic, Tel.: 07309 / 5757

Ambulante Hospizgruppe Illertissen e.V. 
- erreichbar unter 07303-159595

• Begleitung für Schwerstkranke, Sterbende und ihre 
 Angehörigen.
• Trauergespräche und Trauereinzelbegleitung
• Informationen zu Vorsorgevollmacht und Patientenverfügung
• Verkauf von gesetzeskonformen Vorsorgemappen 
 (Büro Benhild-Hospiz)
• Trauercafè: Jeden 1. Freitag im Monat von 
 14.30 Uhr – 16.30 Uhr im Benhild Hospiz (Hintereingang)
• Meditation für Trauernde: Jeden 3. Montag im Monat 
 von 10 – 11 Uhr im Benhild Hospiz (Hintereingang)
Ansprechpartnerinnen: Nicole Müller und Sabine Gessel – 
erreichbar unter 07303-159595

Sprechen Sie uns an! 
www.hospiz-illertissen.de

SCHENKE LEBEN,
SPENDE BLUT.


